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Editorial

Zukunftsanforderung berufliche Qualifizierung

Dr. Volker Bonorden
Leiter des Personalamtes

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Jahren hat es aufgrund der finanzi-
ellen Ausgangslage und Entwicklungen ein umfang-
reiches Konsolidierungsprogramm gegeben. Die
aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen haben
sich bundesweit verschlechtert, auch für Hamburg
bedeutet dies erhebliche Mindereinnahmen.

Ein zweiter Trend, den ich an dieser Stelle erwäh-
nen möchte, ist die Änderung der Altersstruktur in
der hamburgischen Verwaltung. Im Personalbericht
2001 ist dargestellt, dass sich über alle Status-
gruppen aufgeschlüsselt nach Alter eine gravieren-
de Ungleichverteilung zeigt: 32,9 v.H. der Beschäf-
tigten gehören der größten Alters-
gruppe der 50 bis 59-Jährigen an, 6
v.H. der Beschäftigten sind bereits 60
Jahre und älter. Nur 5,8 v.H. der Be-
schäftigten sind bis 29 Jahre alt, 24,6
v.H. gehören der Altersgruppe der 30
bis 39-Jährigen an und 30,6 v.H. der
Altersgruppe der 40 bis 49-Jährigen.
Dabei gibt es Bereiche, in denen die
Altersgruppe der über 50-Jährigen ei-
nen Anteil von deutlich mehr  als 40
v.H. aufweisen. Und weiter: Bis zum
Jahr 2010 werden voraussichtlich
altersbedingt 27.000 Personen aus
dem öffentlichen Dienst Hamburgs
ausscheiden. Es droht, dass wir das
Erfahrungswissen der älteren Gene-
ration verlieren. Dem gegenüber ste-
hen tiefgreifende, demografisch bedingte Verände-
rungen des Erwerbspersonenpotenzials der 27 bis
43-Jährigen in den nächsten 15 Jahren, so dass wir
zukünftig verstärkt mit anderen Unternehmen und
Organisationen auf dem Arbeitsmarkt - auf dem es
dann immer weniger junge Erwerbspersonen gibt -
um Arbeitskräfte konkurrieren werden.

Für diese Ausgangslage - knappe finanzielle und
personelle Ressourcen - werden wir intelligente Lö-
sungen entwickeln müssen. Einen Lösungsaspekt
haben wir in dieser Ausgabe von blickpunkt personal
unter dem Stichwort „Qualifizierung“ aufbereitet.

Noch immer bilden die klassischen Quali-
fizierungsformen - die Ausbildung im mittleren, ge-
hobenen und höheren Dienst, zu denen Sie in die-
ser Ausgabe Beiträge finden - das Fundament der
Qualifizierung für den öffentlichen Dienst. Erweite-
rungen sind aber dringend erforderlich! Wir erarbei-

ten in der Zwischenzeit in vielen Laufbahnen detail-
lierte Anforderungsprofile und entwickeln zukunfts-
gerechte Formen der Fortbildung. Hierzu stellen wir
Ihnen in dieser Ausgabe die von der Polizei konzi-
pierten Anforderungsprofile und eine neu aufgeleg-
te Fortbildungsreihe zum Personal-Controlling vor.

Weitere konzeptionelle Ansätze und Umsetzungs-
schritte möchten wir in diesem Jahr wieder auf der
Ebene der Leiterinnen und Leiter der Allgemeinen
Verwaltung der Behörden und Ämter - im sogenann-
ten „Gesprächsforum Personalmanagement“ - ein-
bringen und konstruktiv diskutieren. Im Einklang mit

den Behörden und Ämter werden wir
die dort entwickelten Strategien vor-
antreiben und Ihnen im Laufe dieses
Jahres die neuen Instrumente vorstel-
len.

Auf den Artikel der Ausbildungs-
leiterin der Senatsämter, Frau Mum-
menthey, möchte ich besonders hin-
weisen. Sie sucht Ausbildungsplätze
in den Behörden und Ämtern für die
Nachwuchskräfte des mittleren und
gehobenen allgemeinen Verwaltungs-
dienstes. Dieser Bitte möchte ich mich
ausdrücklich anschließen: Stellen Sie
Ausbildungskapazitäten in Ihrem Be-
reich bereit, so sichern wir u.a. auch
die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität
der hamburgischen Verwaltung.

Ich  wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2002

Ihr
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Aus dem Personalamt

Die Service-Line zur Unterstützung der  Personal-
abteilungen bei der Anwendung der IuK-Verfahren
für die Personalverwaltung und die dezentrale Lohn-
buchhaltung in der Freien und Hansestadt Hamburg
sind wir:

Unser Know-how in der Personalverwaltung und
Lohnbuchhaltung haben wir durch langjährige Tä-
tigkeit in der ehemaligen BVSt und durch Mitwirkung
bei der Dezentralisierung der Lohnbuchhaltung des
Projektes Personalwesen (ProPers) erworben.

  Die Schwerpunkte unserer Aufgaben liegen dar-
in,

- die Personalabteilungen schnell und mög-
lichst umfassend über die neuesten Entwick-
lungen zur IuK-Unterstützung zu informieren
(insbesondere neue Komponenten, Fehler-
analysen, Verfügbarkeit des Dialogverfahrens
nach den monatlichen Abrechnungsläufen),

- telefonische oder Mail-Anfragen aus den Per-
sonalabteilungen zu den IuK-Verfahren zu be-
antworten.

Konkret: Wir geben laufend „PAISY-Informationen“
mit Beiträgen der Fachlichen Leitstelle und des IuK-
Bereichs sowie ergänzend E-Mails mit Arbeitshin-

weisen heraus (im Jahre 2001 gab es 21 PAISY-In-
formationen). Wir kümmern uns um die Wiederher-
stellung von Jobausgaben auf dem Großrechner.
Ferner richten wir alle Benutzerkennungen in PAISY
ein und verwalten sie. Zur Zeit sind das ca. 1600
Kennungen.

Hauptsächlich aber unterstützen wir die Anwen-
derberaterinnen und Anwenderberater in den Per-
sonalabteilungen der Behörden und Ämter in allen
Fragen der Anwendung der IuK-Verfahren der Per-
sonalverwaltung  und der dezentralen Lohnbuch-
haltung. Dazu gehört die Klärung technischer Fra-
gen, aber auch die Analyse komplexer
Berechnungsabläufe und die Klärung von Fehler-
situationen.

Im Grundsatz läuft dies folgendermaßen:

Die Service-Line in den Zentralen Personaldiensten
Anja Löhndorf

v.l.: Dirk Buck, Anja Löhndorf, Brigitte Scheel, Manfred Büch
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Abbildung: Schematischer Ablauf der Beratung
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Begonnen haben wir 1999 mit der Betreuung von
ca. 13 Personalabteilungen, heute - nach Abschluss
der  Einführung der dezentralen Lohnbuchhaltung -
sind es 46. Im Jahre 2001 haben wir monatlich
durchschnittlich ca. 600 - 800 Anfragen der örtlichen
Anwenderberaterinnen und Anwenderberater beant-
wortet.

Zu erreichen sind wir für unsere Ansprechpartnerin-
nen und -partner Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr
bis 16.00 Uhr und Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Auch nach Abschluss der Einführung der dezen-
tralen Lohnbuchhaltung halten uns die ständige
Weiterentwicklung des Programms sowie die aktu-
ellen Änderungen, wie z.B. die Einführung der Alters-
teilzeit, Besoldungserhöhungen oder die Einführung
des Euro ordentlich auf Trab und lassen uns sowie
die Anwenderinnen und Anwender nicht arbeitslos
werden.

Auch in Zukunft werden wir gern mit Rat und Tat
helfen.

Gotenhof - Rajlovac und zurück
Hans-J. Andresen

Gotenhof - Rajlovac und zurück - und das Ganze
vom 31. Mai bis 31. August 2001. Gerade noch mit
einer Transall auf dem Flugplatz in Hohn bei
Rendsburg gestartet, zweieinhalb Flugstunden spä-
ter, da ist die US EAGLE Base in Tuzla das erste
heiße Stück von Bosnien-Herzegovina, wo ich als
Angehöriger von SFOR mit dem 3. deutschen
Heereskontingent die Umsetzung des Dayton-Ab-
kommens unterstützen kann.

Eine körperlich sehr fordernde und inhaltlich auf
den Punkt angemessene Vorausbildung in Deutsch-
land hat mich als wehrübenden Reserveoffizier der

Deutschen Marine auf fast alle Situationen im Ein-
satzland gut vorbereitet. Körperlich neu erworbene
Fitness, eine umsichtige Führung und eine sehr gute
persönliche Ausrüstung bis hin zur über dreißig
Pfund schweren Schutzweste, der Pistole P8 und
„allem, was man so braucht“, verringern das zwei-
felsohne vorhandene Einsatzrisiko für die deutschen
SFOR-Angehörigen auf ein Minimum.

Nach drei langen Stunden Busfahrt und dem er-
sten Kennenlernen des Klimas auf dem Balkan mit
seiner enorm hohen Luftfeuchtigkeit waren die er-
sten Eindrücke der einmalig schönen Landschaft
von Bosnien-Herzegovina zu verarbeiten. Steile
Pässe bis ca. 1.500 m Höhe mit atemberaubenden
Serpentinen, grün bewaldete Täler und silbrig glän-
zende Flußläufe. Dazwischen Unrat, Abfall in den
Bächen und Flüssen und stinkende, brennende

Müllkippen. Umweltbewußtsein gleich null, eine von
vielen Folgen dieses unsäglichen Krieges!

Im Feldlager Rajlovac bei Sarajevo, der Hauptstadt
der Republik Bosnien-Herzegovina, in einer alten
k.u.k. Kaserne, die schon bessere Zeiten sah,  ist
das Gros der ca. 2.000 deutschen Soldatinnen und
Soldaten, davon rund 10% Reservisten, stationiert.
Dienstgrad und Lebensalter gönnten mir als private
Zuflucht für die nächsten drei Monate meinen eige-
nen Unterkunftscontainer, 6 m x 2,50 m, die „Dose“,
wie diese Behausung liebevoll genannt wird. Ich
durfte mich glücklich schätzen, denn die Normal-

belegung sieht zwei Personen für sechs Monate auf
diesem engen Raum vor! Die Probleme im Zwi-
schenmenschlichen waren vorprogrammiert und
schon nach wenigen Tagen begann das große
Umziehen und Neuverteilen der jeweiligen Mitbe-
wohner.

Das Feldlager Rajlovac, darinnen neben Deut-
schen noch Franzosen, Spanier, Italiener und die
albanischen Sicherungssoldaten, lag während des
Krieges in der Hauptkampflinie. Im Lager 5.000 Ser-
ben, auf den Bergen darüber die Muslime, also ge-
nau entgegengesetzt zur Belagerungssituation Sa-
rajevos. Und so sieht es auch heute noch aus: rauch-
geschwärzte Gebäude mit Einschussgarben ver-
ziert, wenige Gebäude noch unbewohnbar, doch
viele schon nach deutschem Standard wiederher-
gerichtet. Man will und muß noch lange bleiben.

Im Rahmen einer freiwilligen Wehrübung hat Hans-J. Andresen aus dem Personalamt (P31 - Zuständige
Stelle) einen Einsatz als Reserveoffizier bei den SFOR-Streitkräften in Bosnien absolviert. Seinen Erfahrungs-

bericht haben wir gerne in blickpunkt personal abgedruckt.
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Dazwischen immer wieder Alarmpostenstellungen
aus Sandsäcken und wahrhaft riesige Minen-
verdachtflächen, die abtrassiert sind. Eingedenk der
guten Vorausbildung in Deutschland ist es ratsam,
grundsätzlich nicht vom festen Weg abzugehen,
Minen kann man nicht trauen! Im übrigen ist dem
Verfasser zuverlässig geschildert worden, dass die
Einheimischen ihren Besitz bis hin zum Hühnerstall
mit Minen gegen Diebe sichern. Doch diese Minen
bleiben auch beim Umzug liegen.

Eine besondere Erfahrung ist es, während der
Nacht vor dem Lager Schüsse zu hören - meist wird
auf einheimische Art „gefeiert“ - und sich dann zu
fragen, ob der Gang zum Örtchen wirklich notwen-
dig ist und wo die eigene Waffe liegt.

Die tägliche Routine bei Temperaturen, die im Juni
nur 15 Grad betrugen und im August über längere
Zeit gut über 40 Grad lagen, nahm schnell Besitz
vom Neuankömmling. Zwölf Stunden Dienst am Tag
und halbe Tage am Wochenende lassen wenig Zeit
für Privates, zumal gerade zu Beginn der Arbeitsan-
fall extrem hoch war. Hohe Telefonkosten in die
Heimat zeigen den Weg zur Deutschen Feldpost,
auch hier nur Reservisten. Briefeschreiben und Pa-
kete feiern Wiedergeburt, ausbleibende Postzustel-
lung kann erheblich demotivieren.

Am schönsten aber sind die Abende am Freitag
und Sonnabend, die „Drei-Dosen-Regelung“ (d.h.
max. drei Dosen Bier pro Person, um die Einsatzfä-
higkeit zu gewährleisten) wird gern angenommen,
aber auch streng überwacht von den Feldjägern.

Jeder hatte mittlerweile seinen Platz in einer der sie-
ben unterschiedlichen Betreuungseinrichtungen
gefunden, abhängig von Musikangebot und Alter.
Natürlich immer im Feldanzug, Zivil gab es nicht!

Wenn man als Angehöriger des Stabes das Glück
hatte, hinauszukommen, empfing einen stets diese
großartige Landschaft. Doch überall waren auch
heute noch trotz guter Aufbauarbeit die fürchterli-
chen Kriegsspuren zu erkennen. Ganze Täler sind
unbewohnt, die Häuser zerstört. Doch frischer Grab-
schmuck auf den alten Friedhöfen zeigte, daß die
Vertriebenen ihre Angehörigen nicht vergessen. Tote
haben keine falsche Ethnie! Auch draußen bewies
sich die gute Vorbereitung in der Heimat für den
Umgang mit der Bevölkerung. Man freute sich über
den Beifall der Bosniaken/Muslime für die deutschen
Uniform und ließ sich von Kroaten und Serben mög-
lichst nicht provozieren. Ein rigider Dress-code re-
gelte auch hier das Tragen von Waffen und Ausrü-
stung.

Ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft dieses
leidgeprüften Landes Bosnien-Herzegovina ist die
nun schon einige Jahre dauernde Waffenruhe mit
der Wiederaufbauleistung, die durch die SFOR ge-
sichert wird. Es wird noch Jahre der Anwesenheit
deutscher Soldatinnen und Soldaten bis zum siche-
ren Frieden auf dem Balkan dauern. Die neue, jun-
ge Generation begreift dies endlich. Es war ein gu-
tes Gefühl, nach sinnvollem Einsatz in die Heimat
zurückzukehren.

Revision für Personalausgaben verstärkt
Ulrike Reinert

Die Prüfstelle im Referat für Besoldungs- und
Versorgungsrecht des Personalamtes, bestehend
aus den Prüfern Rüdiger W. Wick und Joachim
Jauert, wurde im August 2001 durch Gerhard Feindt
und im September 2001 durch Hans-Erik Erler ver-
stärkt. Seit dem 17.12.2001 hat diese Prüfstelle mit
Tassilo von Bary einen Leiter erhalten und wird zu-
künftig als Sachgebiet P 114 mit der Bezeichnung
„Revision für Personalausgaben“ ihre Aufgaben fort-
führen.

Herr von Bary war vorher bei der Innenrevision
des Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten, zu-
letzt in der Funktion als Prüfteamleiter tätig und wird
seine dort erworbenen Kenntnisse in die Arbeit der
Revision für Personalausgaben einbringen.
Ziele der Revision sind:

- Hinwirken auf einheitliche Anwendung gesetz-

licher und tariflicher Vorschriften und damit
dazu beizutragen, dass die Beschäftigten die
ihnen zustehenden Bezüge richtig erhalten

- Information und Beratung, um Fehlentschei-
dungen entgegenzuwirken

- Unterstützung der Behörden der FHH durch
eine nachgehende Revision bei der Zahlbar-
machung der Personalausgaben

- Informationsaufbereitung für die oberste
Dienstbehörde (Personalamt) in Bezug auf
besonderen Handlungsbedarf (z.B. Veröffent-
lichung von Rundschreiben, Durchführungs-
hinweise usw.)

Durch die Verstärkung soll eine effiziente und zu-
kunftsorientierte behördenübergreifende Unterstüt-
zung der Behörden im Hinblick auf die Richtigkeit
der Personalausgaben gefördert werden.
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Schwerpunktthema: Qualifizierung

Die berufliche Qualifizierung endet nicht mit der Ausbildung
Stefanie Keller, Personalamt

Die Ausbildung ist nach wie vor die übliche Form
der berufsvorbereitenden Qualifizierung. Formen der
berufsbegleitenden Qualifizierung werden aber zu-
nehmend wichtiger und verlagern damit methodi-
sche und inhaltliche Schwerpunkte in der Erwach-
senenbildung. Ausgehend vom organisationalen
Interesse - der Erhaltung und Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit und -bereitschaft der Beschäftigten -
zielt berufliche Qualifizierung neben der Vermittlung
fachlicher Inhalte verstärkt  auf die Erweiterung und
Vertiefung von persönlichkeitsbezogenen Schlüssel-
qualifikationen wie Kommunikations- und
Kooperationsfähigkeit, Kreativität und Flexibilität.
Vermittlungsformen, die unabhängig von den Be-
rufs- und Bildungserfahrungen der Lernenden sind
und individuelle Fähigkeiten und Bedarfe ausblen-
den, sind nicht mehr geeignet und müssen durch
neue Formen der Qualifizierung ersetzt werden.

Seit den 90er Jahren beeinflusst zudem die
systemische Betrachtungsweise unser Verständnis
von (Fort-)Bildung, die Bildung als umfassenden
Lernprozess erklärt und wahrnimmt, der sich nicht
nur im Seminar, sondern vor allem im Berufsalltag
vollzieht und der sowohl das Lernen des Einzelnen
als auch das gemeinsame Lernen von Gruppen oder
ganzen Organisationseinheiten einschließt. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von der
Lernenden Organisation. Berufliche Bildung beinhal-
tet nach diesem Verständnis nicht mehr ausschließ-
lich Ausbildung, Seminare oder andere, außerhalb
des beruflichen Alltags durchgeführte Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen. Formen der Qualifizie-
rung direkt am Arbeitsplatz (z.B. Training-on-the-
Job, Coaching, Mobilität) werden gezielt geplant
und genutzt und eröffnen einen zeitnahen, pragma-
tischen und an den organisationalen und individu-
ellen Bedarfen orientierten Umgang mit Fortbildung.

Damit hat das aus dem Managementbereich stam-
mende Konzept des „kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses“, das die Veränderungen des
Umfeldes als Grundlage und Auslöser ständiger
Nachsteuerung und Optimierung begreift, Eingang
in die Planung und Gestaltung beruflicher Bildung
gefunden. Die Formulierung der Anforderungen an
eine Organisation und daraus abgeleitete Anforde-
rungen an die Befähigungen der Beschäftigten ist
daher immer der erste Schritt zur stetigen Qualifi-
zierung.

In einer Zeit globaler Vernetzung und gravieren-

der struktureller Veränderungen sind Staat und Ver-
waltung dabei, ihre Aufgabenfelder sowie die Art und
Weise ihrer Aufgabenerfüllung neu zu definieren. Die
Frage, welche Anforderungen an die Qualifkationen
der Beschäftigten künftig gestellt werden und wie
diese darauf vorbereitet und dabei unterstützt wer-
den, diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist
für die Handlungs- und Funktionsfähigkeit einer zu-
kunftsorientierten Verwaltung von elementarem In-
teresse.

In den vergangenen Jahren haben gesellschaftli-
che Entwicklungen an Bedeutung gewonnen, die
nachhaltig auf die gesamte Verwaltung wirken. Im
Folgenden werden einige der veränderten Anforde-
rungen benannt und die daraus entstehenden
Qualifizierungsbedarfe erläutert.

1. Kundenorientierung

Mit der Kundenorientierung verändert sich Verwal-
tung weg vom ehemaligen Zuständigkeitsdenken
hin zum Denken entlang von Prozessen. Die Anfor-
derungen der Bürgerinnen und Bürger (als externe
Kunden) und die Anforderungen aus der Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationseinheiten (in-
terne Kunden) sind zum Ausgangspunkt des
Verwaltungshandelns geworden. In dieser output-
orientierten Steuerung ist jede Organisationseinheit
gleichzeitig Lieferant und Kunde und sichert die
zeitnahe und flexible Auslieferung einer definierten
Dienstleistung/eines Produkts. Das eine solche
Sichtweise radikale Veränderungen in der Ablauf-
organisation und der Struktur einzelner Bereiche
nach sich zieht, wird in Bezug auf die externen Kun-
den besonders deutlich sichtbar in den Kunden-
zentren der Bezirksämter oder vergleichbarer
Organisationseinheiten in den Fachbehörden und
Ämtern (vergl. auch Artikel Service-Line, S. 3).

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt sich
dabei häufig ein Qualifizierungsbedarf hinsichtlich
ihres Fachwissens . Aufgabengebiete werden erwei-
tert, fachliche Entscheidungen delegiert und der
Grad der Eigenverantwortung steigt. Hinzu kommt,
dass der direkte Handlungsdruck im Kundenkon-
takt von Angesicht zu Angesicht höher ist als bei
der Abarbeitung eines schriftlichen Vorgangs, so
dass das Bedürfnis nach Absicherung durch die
eigene Fachkompetenz wächst.

Eine weitaus gewichtigere Rolle spielen allerdings
die Qualifizierungsbedarfe im Bereich Kommunika-
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tion und Kooperation. Routinetätigkeiten, die durch
klare Vorschriften und Verfahrensweisen geregelt
sind, werden zunehmend ersetzt durch komplexe-
re Abläufe, die zu steuern und zu organisieren sind
und eine enge Zusammenarbeit mit anderen Orga-
nisationseinheiten erfordern. Gestaltungs- und
Prozesskompetenzen werden deshalb immer wich-
tiger.

2. Technisierung

Die Einführung des E-Governments wird einen
weiteren Innovationsschub auslösen. So sollen z.B.
alle internetfähigen Dienstleistungen der Bundes-
verwaltung bis zum Jahr 2005 online bereit stehen
und die Einführung elektronischer Dienstleistungen
auf Bund-, Länder- und Gemeindeebene gemein-
sam mit den Ländern vorangetrieben werden. Hier
sind zusätzliche fachliche Kompetenzen im Umgang
mit der Technologie aufzubauen und zu erweitern.
Arbeitsfelder gerade in den publikumsintensiven
Bereichen werden sich weiter verändern und neue
Arbeitsstrukturen sind zu entwickeln. Da der Arbeits-
markt für gut ausgebildete IT-Fachkräfte schon jetzt
sehr eng ist, kommen der behördenübergreifende
Mobilität und zusätzlichen Qualifizierungs-
maßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine besondere Bedeutung zu. Außerdem muss sich
die Verwaltung darauf einstellen, dass zwar eine
zunehmende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern die
Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Zugriff auf neue
Technologien haben und diese auch nutzen werden,
nichtsdestotrotz aber weiterhin eine nicht unerheb-
lich Zahl auf herkömmliche Weise mit der Verwal-
tung kommunizieren wird. Dienstleistungen müssen
also „parallel“ angeboten werden und die hambur-
gische Verwaltung muss dies auch vor dem Hinter-
grund der vorhandenen finanziellen und personel-
len Ressourcen gewährleisten können. Das heißt
zum Beispiel, dass Verwaltungsfachkräfte sowohl für
den elektronischen als auch für den „echten“ Kun-
denkontakt qualifiziert sein und über hohe Fähig-
keiten im Zeit- und Selbstmanagement verfügen
müssen, um die unterschiedlichen Abläufe auch
koordinieren zu können.

Ein spezifischer Qualifizierungsbedarf erwächst
aus der rasant voranschreitenden Technisierung
„nach innen“. Die Technologien rund um das Inter-
net erreichen mittlerweile viele Aufgabenbereiche in
der Verwaltung und ermöglichen optimierte Arbeits-
abläufe bei gleichzeitiger Kostenreduktion, so dass
die kompetente Nutzung der zur Verfügung stehen-
den IT-gestützen Systeme zunehmend von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vorausgesetzt wird. Dies
betrifft sowohl die internen Abläufe als auch das
Agieren mit Kunden in anderen Behörden und Äm-
tern. Die virtuelle Kooperation ist dabei geprägt von
einer geringen Zahl an Schnittstellen, schnellem In-

formationsfluss, und höherer, von traditionellen
Arbeits- und Öffnungszeiten unabhängiger Erreich-
barkeit. Einer der wichtigsten Vorteile der internen
Vernetzung ist die Möglichkeit, Arbeitszusammen-
hänge überbehördlich zu organisieren und Projekt-
aufträge an Beschäftigte aufgrund ihrer spezifischen
Fähigkeiten, unabhängig von ihrem konkreten
Arbeitsort oder der organisatorischen Zugehörigkeit,
zu vergeben. Insgesamt steigt durch die Vernetzung
für fast alle Beschäftigten die Anzahl der externen,
abteilungs- und behördenübergreifenden Verknüp-
fungen. Das bedeutet auf der Anforderungsebene,
sie benötigen die Fähigkeit

- deutlich größere Mengen an Information zu
verarbeiten und zu priorisieren;

- mit immer kürzeren - und damit immer weni-
ger planbaren - Interaktionssequenzen mit im-
mer mehr Menschen aus immer mehr Berei-
chen umzugehen;

- unabhängig von der Stellung in der Hierar-
chie zu kommunizieren, weil diese nicht mehr
auf den ersten Blick erkennbar ist ;

- Zielsetzungen, die über das eigenen Aufga-
benfeld hinausreichen zu kennen und in Ent-
scheidungen mit einzubeziehen.

Ein weiteres wichtiges Stichwort im Zusammen-
hang mit der Technisierung ist die Telearbeit. Ham-
burg hat die Erprobung von Telearbeitsplätzen er-
folgreich abgeschlossen. Eine mit den Spitzenor-
ganisationen der Gewerkschaften vereinbarte
Rahmenregelung eröffnet seit dem 1. Januar 2001
allen hamburgischen Behörden die Möglichkeit, ih-
ren Beschäftigten die alternierende Telearbeit an-
zubieten. Wenn Beschäftigte die Arbeitsform
Telearbeit nutzen, bedeutet dies nicht nur für die-
sen Personenkreis eine Veränderung. Das betrieb-
liche Umfeld muss mit den veränderten Bedingun-
gen in der Zusammenarbeit umgehen, Abläufe dar-
auf abstellen und auch den sozialen Folgen der zeit-
weisen Abwesenheit einzelner Kolleginnen und Kol-
legen aktiv begegnen. Aus der Erfahrung mit
Teilzeitarbeitskräften wissen wir, dass beteiligte
Organisationseinheiten manchmal sowohl Unterstüt-
zung bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe als auch
des Betriebsklimas benötigen.

Das hohe Veränderungstempo, dass die Techni-
sierung ausgelöst hat, fordert in allen Kompetenz-
bereichen Flexibilität, Lern- und Entwicklungs-
bereitschaft auf der fachlichen und auf  der
persönlichkeitsbezogenen Ebene.

3. Umgang mit flacheren Hierarchien

Die durch das NSM in Gang gekommenen
Veränderungsprozesse haben vor allem Auswirkun-
gen auf die Gestaltung von Hierarchien gezeigt. Die
Zusammenführung von Aufgabe, Kompetenz und
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Hierarchieebene ermöglichen, ihre Kompetenzen zu
erweitern, neue Aufgabenfelder zu bewältigen oder
sich sogar beruflich neu zu orientieren. Einige Bei-
spiele:

- In diesem Jahr werden aufgrund des Erfol-
ges weitere Kompaktkurse zur Qualifizierung
für allgemeine Verwaltungstätigkeiten ange-
boten und durchgeführt. In diesen Kursen wer-
den Beschäftigte ohne Verwaltungs-
ausbildung für neue Verwendungen qualifi-
ziert, um den Personalbedarf für den mittle-
ren Dienst aus dem vorhandenen
Beschäftigtenpool zu decken und den Kolle-
ginnen und Kollegen neue berufliche Perspek-
tiven zu eröffnen.

- Mit dem in der letzten Ausgabe vorgestellte
Mobilitätsprogramm für Sozialdienststellen
(siehe blickpunkt personal 3 u. 4/2001) wer-
den Beschäftigte für Tätigkeiten in Sozial-
dienststellen qualifiziert, um die dortigen Kol-
leginnen und Kollegen, die aus ihren bisheri-
gen Funktionen herausgelöst werden wollen,
zu ersetzen.

- Die in dieser Ausgabe beschriebene Modul-
reihe PeCo (siehe Seite 17) setzt auf die be-
rufsbegleitende Qualifizierung für das noch
neue Aufgabenfeld PersonalControlling.

- Im Bereich der Führungskräfteunterstützung
sind vor allem Coaching, Mentoring und das
Arbeiten in Netzwerken als praxisorientierte
und flexible Qualifizierungsangebote zu nen-
nen (siehe auch Ausgabe 3 u. 4/2001).

Neben diesen flexiblen und an kurzfristig entste-
henden Bedarfen orientierten Maßnahmen wird die
hamburgische Verwaltung selbstverständlich auch
weiterhin die klassischen Bildungsinstrumente wie
Aus- und Fortbildung, Wirtschaftsrefendariat etc.
fortentwickeln. In einer beständigen Anpassung an
aktuelle Anforderungen bilden diese Bildungsmög-
lichkeiten den Sockel, auf dem andere Quali-
fizierungsformen aufbauen. In allen Bereichen geht
es darum, Bildungsaktivitäten, in welcher Form auch
immer, in das Personalmanagement zu integrieren
und Werthaltungen sowie Humankompetenz im Sin-
ne der Organisationskultur als permanenten und le-
benslangen Lernprozess zu berücksichtigen.
Qualifizierungsmaßnahmen müssen flexibel auf
wechselnde Anforderungen reagieren können, sie
z.T. vorbereiten und im Ergebnis die berufliche
Handlungsfähigkeit der Beschäftigten nachweisbar
erweitern. Im Kern ist jede Form der Bildung aber
immer im Sinne einer Entwicklung der persönlichen
Anlagen und dem Streben nach Einsicht und Er-
kenntnis anzusehen, um die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu ermutigen und zu stärken, den Anfor-
derungen der kommenden Jahre kompetent, selbst-
verantwortlich und selbstbewusst zu begegnen.

Verantwortung hat Hierarchien abgeflacht und stellt
an alle Beteiligten neue Anforderungen hinsichtlich
der Fähigkeiten entscheiden, delegieren, kooperie-
ren, sich konstruktiv durchsetzen und Arbeits-
beziehungen aktiv gestalten zu können (siehe auch
Seite 12). So hat z.B. die Personalentwicklung der
Polizei als wichtigste Zugangsanforderungen für den
Polizeivollzugsdienst die Teamfähigkeit benannt und
in differenzierten Anforderungsprofilen die dazuge-
hörigen Fähigkeiten aufgeschlüsselt.

Auch für Führungskräfte ändern sich in flacheren
Hierarchien die Anforderungen an ihre Kompeten-
zen. Um Personalentwicklung, Auswahlverfahren
und Fortbildung für Führungskräfte innerhalb der ge-
samten Verwaltung für diese Zielgruppe weiter zu
professionalisieren, sind generelle Anforderungs-
profile vor dem Hintergrund des NSM und den da-
mit einhergehenden Veränderungen im Bereich Füh-
rung und Zusammenarbeit zu entwickeln.

Die Anforderungen variieren hinsichtlich ihrer Be-
deutsamkeit und Reichweiten in den verschiedenen
hierarchischen Ebenen, so dass eine kontinuierli-
che Führungskräfteunterstützung auch Karriere-
verläufe im Blick haben muss, um rechtzeitig ange-
messene Förderungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten aufzeigen zu können.

Anforderungsprofile bieten neben ihrer Funktion
in Auswahlverfahren in der Regel gute Möglichkei-
ten, um unabhängig von konkreten Stellen-
inhaberinnen und Stelleninhabern mittel- und lang-
fristig Qualifizierungsbedarfe ganzer Bereiche ein-
zuschätzen und sind damit ein wesentliches Instru-
ment der strategischen Personalentwicklung. Der in-
dividuelle Entwicklungsbedarf kann z.B. über das
Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch erhoben und
konkrete Qualifizierungsmaßnahmen vereinbart
werden.

Die hamburgische Verwaltung hat in den letzten
Jahren vielfältige neue Qualifizierungsformen ent-
wickelt, die es Beschäftigten in allen Funktionen und

Steuerungskreis Qualifizierung

Bedarf der VerwaltungBedarf der Verwaltung Eignung der BeschäftigtenEignung der Beschäftigten

Fördermaßnahme
z.B. Mobilität, Coaching,

Mentoring

Fördermaßnahme
z.B. Mobilität, Coaching,

Mentoring

Bildungsmaßnahme
z.B. Aus- und Fortbildung

Bildungsmaßnahme
z.B. Aus- und Fortbildung

Bewährung
am Arbeitsplatz

Bewährung
am Arbeitsplatz

Anforderungs-
Eignungsvergleich
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Eignungsvergleich
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Das Wirtschaftsreferendariat - Einstieg in den höheren allgemeinen Verwal-
tungsdienst

Katja Dieckmann, Personalamt

Die Freie und Hansestadt Hamburg bietet
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerinnen und -
wissenschaftlern die Möglichkeit, ein sogenanntes
Wirtschaftsreferendariat zu absolvieren. Dieses
Wirtschaftsreferendariat stellt den Vorbereitungs-
dienst für Laufbahnbewerberinnen und - bewerber
des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes dar
und bietet für bestimmte Studienrichtungen den
Zugang zum höheren allgemeinen Verwaltungs-
dienst.

Anlass für die Einführung des Wirtschafts-
referendariats in die Hamburger Verwaltung im Jahre
1964 war zum einen eine gesetzliche Änderung,
wonach die Studien der Rechtswissenschaften so-
wie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften als
gleichwertig anerkannt wurden. Zum anderen wur-
de bereits damals deutlich, dass zukünftig der wirt-
schaftswissenschaftliche Sachverstand in verstärk-
tem Maß benötigt werden würde.

Das Wirtschaftsreferendariat hat sich als Einstieg
in ein vielseitiges und interessantes Berufsleben
bewährt. Seit 1965 haben über 100 Nachwuchskräf-
te das Wirtschaftsreferendariat erfolgreich durchlau-
fen und nehmen heute Aufgaben in den unterschied-
lichsten Bereichen, wie z. B. der Wirtschafts- und
Strukturpolitik, Finanzverwaltung, Controlling oder
Personalmanagement wahr. Zahlreiche ehemalige
Wirtschaftsreferendarinnen und - referendare beset-
zen heute wichtige Schlüsselfunktionen in der ham-
burgischen Verwaltung.

Was müssen die Bewerberinnen und Bewerber
an Voraussetzungen mitbringen?

Bewerberinnen und Bewerber für das
Wirtschaftsreferendariat müssen ein Studi-
um der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaf-
ten an einer wissenschaftlichen Hochschu-
le (Universität, Gesamthochschule)  mit ei-
nem überdurchschnittlichem Ergebnis abge-
schlossen haben. Unter den Begriff der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften fallen
hierbei die Studiengänge Betriebs- und
Volkswirtschaftslehre, Sozialökonomie,
Verwaltungs- und Sozialwissenschaften so-
wie Politologie. Die Absolventinnen und Ab-
solventen sozialwissenschaftlicher Studien-
gänge müssen darüber hinaus nachweislich
ein wirtschaftswissenschaftliches Nebenfach
im Examen belegt haben. Des Weiteren darf
das Höchstalter von 35 Jahren bei der Ein-

stellung in den Vorbereitungsdienst noch nicht über-
schritten sein, wobei für Schwerbehinderte und Per-
sonen, die Kinder zu betreuen haben, besondere
Regelungen gelten. Die Aufnahme in das
Wirtschaftsreferendariat erfolgt während des gan-
zen Jahres und ist von der erfolgreichen Teilnahme
an einem Auswahlverfahren abhängig.

Wie gestaltet sich das Auswahlverfahren?

Die Wirtschaftsreferendarinnen und Wirtschafts-
referendare werden nicht für eine bestimmte Stelle
im höheren allgemeinen Verwaltungsdienst ausge-
wählt. Im Vordergrund bei der Auswahl sowie bei
der Ausbildung und Einführung steht daher der
Gedanke einer breiten, generalistischen Einsetzbar-
keit, da die Nachwuchskräfte später Schlüsselposi-
tionen in der gesamten öffentlichen Verwaltung be-
setzen werden. Es wird dabei nicht nur eine gute
fachliche Qualifikationen vorausgesetzt, sondern
dass Hauptaugenmerk im Auswahlprozess liegt auf
der Persönlichkeit der Bewerberin bzw. des Bewer-
bers.

Das Auswahlverfahren besteht aus insgesamt drei
Stufen. In der ersten Stufe erfolgt eine Beurteilung
der Bewerberinnen und Bewerber anhand der ein-
gereichten Unterlagen. Eine isolierte Betrachtung -
wie z.B. die ausschließliche Orientierung an
Examensnoten - wird hierbei nicht vorgenommen.
Neben Zeugnissen und Beurteilungen wird der ge-
samte Lebensweg der Bewerberin bzw. des Bewer-
bers einer Analyse unterzogen. Nach einer positi-
ven Entscheidung werden die Kandidaten zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen, in dem ein erster
Abgleich mit dem Anforderungsprofil für den höhe-

Ablauf eines Auswahlverfahrens
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ren allgemeinen Verwaltungsdienst erfolgt. Neben
fachlichen, analytischen und kreativen Fähigkeiten
wird vor allem die grundsätzliche Bereitschaft und
Befähigung für spätere Führungsaufgaben hinter-
fragt. In einem ganztägigen Assessment-Center,
dem sogenannten Rathaustermin, werden die Be-
werberinnen und Bewerber dann durch eine Kom-
mission in unterschiedlichen Situationen beurteilt.
Das Assessment-Center umfasst eine Einzelvor-
stellung, eine schriftliche Fallbearbeitung, ein Kurz-
referat sowie Gruppendiskussionen. Beobachtet
werden Aspekte wie z.B. Einfühlungsvermögen, Be-
lastbarkeit, analytische Fähigkeiten und Team-
fähigkeit. Zu guter Letzt bedarf es noch einer gut-
achterlichen Stellungnahme des Personalärztlichen
Dienstes über die gesundheitliche Eignung der zu-
künftigen Nachwuchskraft.

Was erwartet die Wirtschaftsreferendarin bzw. den
Wirtschaftsreferendar?

Nach erfolgreichem Durchlaufen des oben be-
schriebenen Auswahlverfahrens werden die
Wirtschaftsreferendarinnen und - referendare als
Beamte auf Widerruf in den Vorbereitungsdienst der

Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungs-
dienstes aufgenommen. Ziel dieses Wirtschafts-
referendariat ist es, die Nachwuchskräfte umfassend
auf ihre zukünftige Tätigkeit in der öffentlichen Ver-
waltung vorzubereiten und ihnen einen Einblick in
die vielfältigen Aufgaben zu vermitteln. Dementspre-
chend ist das heute zweijährige Wirtschafts-
referendariat in insgesamt fünf Stationen aufgeglie-
dert, wovon eine Station in einem Bezirksrechtsamt
und eine Station an der Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften in Speyer absolviert werden muss.
Als weitere Stationen in den Fachbehörden und
Senatsämtern kommen z. B. die Bereiche
Wirtschafts- und Strukturpolitik, Energiepolitik, Con-
trolling, Beteiligungsverwaltung oder Personal-
management in Betracht. Den Nachwuchskräften
stehen grundsätzlich alle Behörden offen. Für jede

Station erhalten die Referendarinnen und Referen-
dare ein Stationszeugnis, das später in die
Abschlussnote einfließt. Während der Ausbildung
arbeiten die Nachwuchskräfte von 8.30 bis 14.00
Uhr und erhalten entsprechende monatliche An-
wärterbezüge. Unterstützt und ergänzt wird die
praxisorientierte Ausbildung durch Arbeitsgemein-
schaften und eine Vielzahl von Seminaren.

Am Ende des Referendariats steht eine bundes-
weit anerkannte Laufbahnprüfung, die die Eignung
der Referendarinnen und Referendare für die öffent-
liche Verwaltung feststellen soll. Diese Laufbahn-
prüfung setzt sich aus einer Hausarbeit, zwei juristi-
schen und zwei wirtschafts- oder sozialwissenschaft-
lichen Klausuren, einem Aktenvortrag sowie einer
mündlichen Prüfung zusammen.

... und was kommt dann?

Nach erfolgreichem Abschluss dieser Laufbahn-
prüfung können die Wirtschaftsreferendarinnen und
- referendare als Regierungsräte zur Anstellung in
den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst über-
nommen werden. Sie absolvieren dann - wie auch
die Nachwuchskräfte mit juristischer Vorbildung -

eine 18-monatige Einführungszeit, die in der Re-
gel in drei Stationen unterteilt ist. Das Durchlaufen
dieser Stationen dient dazu, einen (weiteren) Über-
blick über die hamburgische Verwaltung und ihre
Strukturen sowie eine Orientierung über mögliche
spätere Planstellen zu geben. In dieser Zeit besteht
auch die Möglichkeit, für ein halbes Jahr in die Pri-
vatwirtschaft, zu einer internationalen Organisati-
on oder in eine andere Landes-, Bundes- oder Kom-
munalverwaltung zu gehen.

Mit der dritten Station und dem Wechsel auf die
erst reguläre Planstelle endet die Einführungszeit
und damit auch die unmittelbare Zuständigkeit des
Personalamts; die zukünftige Entwicklung wird je-
doch weiterhin durch zahlreiche Fortbildungsan-
gebote und Entwicklungsmaßnahmen unter-
stützt.

...noch Fragen?

Interessierte können sich jederzeit mit ihren Fragen an das Personalamt - P 31 -  wenden und sich
über die Ausbildung umfassend informieren lassen.
Als Ansprechpartner stehen hier insbesondere

Herr Stefan Müller Tel.   428 31 - 14 47
E-Mail: Stefan.Müller@personalamt.hamburg.de

Frau Katja Dieckmann Tel. 428 31 - 14 37
E-Mail: Katja.Dieckmann@personalamt.hamburg.de

 zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.hamburg.de
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Die starken Ausbildungsjahrgänge kommen!
Irmgard Mummenthey, Ausbildungsleiterin Senatsämter

„Ausbildung ist Zukunftsinvestition!“ schrieben die
Ausbildungsleiter und Ausbildungsleiterinnen an
dieser Stelle im Jahre 1999 (blickpunkt personal 2/
99, S. 14) und erläuterten die Notwendigkeit höhe-
rer Ausbildungszahlen im mittleren und gehobenen
allgemeinen Verwaltungsdienst. Der Bedarf an
Nachwuchskräften ist groß - sie werden zumindest
einen Teil der über 27.000 Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen ersetzen müssen, die bis zum Jahr 2010
ausscheiden werden.

Nun kommen sie, die star-
ken Ausbildungsjahrgänge.
Haben im Jahre 1999 gerade
einmal 98 Nachwuchskräfte
ihre Ausbildung begonnen,
werden es im nächsten Jahr
rund 220 sein. Angesichts der
„Ersatzbedarfe“ werden  wir
uns in den künftigen Jahren
auf Ausbildungszahlen hin be-
wegen, die an die so genann-
te „Überlastausbildung“ der
achtziger Jahre erinnern.

Aber: In den achtziger Jahren war deutlich mehr
Personal da, das sich der Ausbildung widmen konn-
te. Der Einsatz von modernen Informations- und
Kommunikationsmedien war noch nicht weit verbrei-
tet, so dass im Zweifel ein mit Bleistift, Radiergum-
mi und Lineal ausgestatteter Katzentisch den An-
forderungen durchaus gerecht wurde. Und heute?
Personal wurde eingespart. Die  Aufgaben wurden
nicht etwa abgebaut, sie blieben bestehen oder es
kamen vielfach neue hinzu, gar nicht zu reden von
diversen zeit- und arbeitsintensiven Um-
organisationen. Um dem Ganzen die Krone aufzu-
setzen:  Im Zuge des Gebäudemanagements wur-
den Räume abgegeben, so dass es nun oft noch
nicht einmal mehr für den Katzentisch reicht.

So kommt es, dass viele Dienststellen sich  schon
heute nicht mehr in der Lage sehen Nachwuchs-
kräfte auszubilden: „Wir können wirklich nicht
mehr!“ Es gibt derzeit, selbst bei den noch gerin-
geren Ausbildungszahlen, erhebliche Probleme ge-
eignete Ausbildungsplätze zu finden.  „In diesem
Zusammenhang hat der Stellenwert der Ausbildung
in den letzten Jahren ständig abgenommen“, warn-
ten die Ausbildungsleiter und Ausbildungs-
leiterinnen schon vor zwei Jahren (blickpunkt
personal 2/99, S. 14).

Wer erinnert sich noch an den Senatsbeschluss
vom 14. Februar 1984, mit dem die Arbeit der Aus-
bilder und Ausbilderinnen gewürdigt werden soll-

te? Welcher Ausbilder und welche Ausbilderin fin-
det diese Tätigkeit tatsächlich in der Stellenbeschrei-
bung wieder? Wer hat schon erfahren, dass  sie ihm
oder ihr bei einer Bewerbung zum Vorteil gereich-
te? Bedeutet Engagement in der Ausbildung dage-
gen nicht allzu oft, Widerstände bewältigen zu müs-
sen - Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzte, die ihr Un-
verständnis äußern, dass „für so etwas“ Zeit da ist,
die angeblich für Fachaufgaben sinnvoller zu nut-
zen sei?

Wenn wir jetzt nicht die Wei-
chen in die richtige Richtung
stellen, möge sich in Zukunft
kein Personalchef, keine Perso-
nalchefin und keine Führungs-
kraft darüber beschweren, der
Nachwuchs sei schlecht aus-
gebildet, unmotiviert und lei-
stungsschwach. Wir alle müs-
sen uns bewusst werden, dass
diese 220 (meist) jungen Leute
und alle diejenigen, die ihnen
folgen werden, die Verwaltung

von morgen sind. Sie werden nur so gut sein, wie
wir sie ausgebildet haben. Wenn wir also den Nach-
wuchskräften künftig  eine gute Ausbildung bieten
wollen, dann müssen wir alle - Ausbildungs-
leitungen, Verwaltungsschule, FHÖV, Personalamt,
die Mitglieder des Arbeitskreises Personalentwick-
lung, die Personalleitungen, Personalräte und Vor-
gesetzte - an einem Strang ziehen. Erste Schritte
sind gemacht, doch es ist  ein langer und steiniger
Weg und das Ziel noch lange nicht erreicht. Bis da-
hin können wir jedoch diejenigen Nachwuchskräf-
te, welche demnächst in die Praxis kommen, weder
einfrieren noch nach Hause schicken.

Deshalb die dringende Bitte: Bilden Sie aus!

Auch in Ihrer Dienststelle spricht trotz Personal-
knappheit und Aufgabenzuwachs einiges dafür: Die
Nachwuchskräfte bringen aus der FHÖV und der
Verwaltungsschule ein gutes Rüstzeug mit, so dass
Sie nicht bei „Null“ anfangen müssen. Nach einer
gewissen Einarbeitungszeit können die Nachwuchs-
kräfte sogar zu einer Entlastung werden. Darüber
hinaus können sie sich auch bei Modernisierungs-
prozessen einbringen und eingefahrene Abläufe hin-
terfragen. Sprechen Sie mit dem Ausbildungsleiter
oder der Ausbildungsleiterin Ihres Senatsamtes,
Ihrer Fachbehörde oder Ihres Bezirksamtes. Wir ste-
hen Ihnen gern zur Verfügung, denn Ausbildung ist
Zukunftsinvestition!

Abbildung: Computerraum in der  Verwaltungsschule
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Abbau von Hierarchie - Schlagwörter des Neuen Steuerungsmodells kri-
tisch betrachtet

Dr. Reinhard Rieger, Personalamt

1. Einleitung

Wirft man einen Blick in die einschlägigen Hand-
bücher1 oder auch in die Senatsdrucksachen der
letzten Jahre2, findet man zu den Schlagwörtern, die
den Begriff des Neuen Steuerungsmodells (NSM)
umreißen, u.a. die Forderung nach Abbau von
Hierarchiestufen oder flacherer Ausgestaltung der
Hierarchie. Wie viele Begriffe oder Wendungen, die
den Inhalt des Neuen Steuerungsmodells umreißen
sollen, findet man dann verhältnismäßig wenig Aus-
führungen inhaltlicher Art, um sich eine Vorstellung
davon zu machen, was mit dieser Forderung denn
gemeint ist. Es drängt sich damit ein wenig der Ver-
dacht auf, dass ein (möglicherweise) mal durch-
dachtes Konzept sich im Zuge der weiteren Entwick-
lung von seinen inhaltlichen Wurzeln und Begrün-
dungen gelöst hat und mehr oder weniger aus sei-
nen Schlagwörtern lebt. Nicht ganz ohne Berechti-
gung kennzeichnet Werner Jann3 auch den Begriff
„Neues Steuerungsmodell“ selbst als Schlagwort
und führt weiter aus, dass dieses Schlagwort inzwi-
schen als Sammelbegriff für alle denkbaren - mehr
oder weniger aktuellen und innovativen - Maßnah-
men der Verwaltungsmodernisierung dient.

Will man die guten Ansätze, die auch in der Idee
NSM stecken, nicht durch die Reduzierung von de-
ren Umsetzung auf Wiederholung von zu Floskeln
erstarrten Begriffen verkümmern lassen, ist es an-
gezeigt, sich hin und wieder unbefangen mit einzel-
nen Schlagwörtern zu befassen. Das heißt, die ver-
wendeten Begriffe bezogen auf die bestehenden
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse - zumin-
dest ansatzweise - zu hinterfragen. Dies ist auch Ziel
des folgenden Beitrags zum Stichwort „Abbau von
Hierarchie“, wobei der Autor (primär aus Zeit-
gründen) nur Gedankenansätze liefern kann und die
Leserinnen und Leser auffordert, diesen Beitrag
denn auch nur als Anstoß zum Weiterdenken zu
verstehen und nicht als ausgefeilte Theorie, Strate-
gie oder gar Philosophie zu begreifen, wie es bei
der Inflation der Wörter heute nur zu häufig getan
wird.

       Immer, wenn man einen Begriff im positiven
Sinne kritisch betrachten möchte, ist zunächst zu
prüfen, was bedeutet er in seinem Ursprung, was
besagt der Wortlaut im allgemeinen Verständnis. Ein
Blick in ein gängiges Wörterbuch belehrt darüber,
dass der aus dem Griechischen stammende Begriff
Hierarchie ziemliche präzise übersetzt  „Heilige Ord-
nung“ bedeutet und im ursprünglichen Sinne die

Rangordnung der Geistlichkeit beschreibt. Aus die-
ser Herkunft entwickelte er sich zum allgemeinen
Begriff in jeder Organisation für das Verhältnis zwi-
schen der Organisationsspitze und den nachgeord-
neten Abteilungen bzw. wenn man es personell be-
greift, das zwischen den Vorgesetzten und nachge-
ordneten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern. Als all-
gemeiner Begriff der Organisationslehre und des
Rechts steht Hierarchie für ein Verhältnis der Über-
und Unterordnung, und zwar nicht nur im personel-
len oder organisatorischen Bereich, sondern auch
in der Normentheorie zur Beschreibung der Bezü-
ge von Normen verschiedener Arten (Verfassungs-
recht, Bundesrecht, Landesrecht, einfaches Gesetz
usw.) untereinander.

2. Notwendigkeit und Ausprägung von Hierarchie

Besieht man die vorstehend kurz skizzierten un-
terschiedlichen Bedeutungsbreiten des Hierarchie-
begriffs und bezieht sie auf das Neue Steuerungs-
modell, ergibt sich eine Einschränkung der Betrach-
tungen auf den organisatorischen Hierarchiebegriff
innerhalb der Gestaltung eines Gemeinwesens. Hier
wäre nun zunächst der tatsächliche Befund zu er-
heben, ob und inwieweit es eine „Heilige Ordnung“
in unserem Staat gibt. Bezogen auf die drei Staats-
gewalten fällt hier eine Antwort erst einmal sehr
leicht, gemäß Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes
(GG) ist die Gesetzgebung an die verfassungsmä-
ßige Ordnung, und die vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden.
Die hier aufgestellte Hierarchie ist gemäß Art. 79 Abs.
3 GG sozusagen sakrosankt und jeder Änderung -
auch der durch den Gesetzgeber - entzogen. Wir
wollen sie daher auch nicht näher betrachten, son-
dern die nach herkömmlichem Staatsrechts-
verständnis aus der sog. originären Organisations-
gewalt der Exekutive herrührende Ordnung der Ver-
waltung.

Jeder der eine Verwaltung - und nicht nur eine
Staatsverwaltung innerhalb der Exekutive -, sondern
auch eine Verwaltung in einer größeren Firma kennt,
kennt entsprechende Organigramme, in denen die
Ordnung der Einrichtung dargelegt wird: An der
Spitze eines solchen Organigramms thront (mei-
stens) einsam über allen ein Vorstand, ein Senat
oder eine Behördenleiterin oder ein Behördenleiter,
dann folgt die Direktionsebene oder in der Verwal-
tung die Ebene der obersten oder der oberen Be-
hörden, danach folgt die Ebene der Ämter und
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schließlich die Abteilungsebene, die durch die Re-
ferate abgeschlossen wird. Innerhalb der einzelnen
Organisationseinheiten in den verschieden Ebenen
findet wiederum eine pyramidal aufgebaute Unter-
gliederung nach gleichlaufendem Schema statt: an
der Spitze dieser einzelnen Untereinheiten steht eine
Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter mit Vertreter, dann
folgen Sachbearbeiter und schließlich diverse Assi-
stenzkräfte. Eine weitere Schilderung dieser gän-
gig bekannten Organigramme soll dem geneigten
Leser4 erspart bleiben, kennt sie aus eigener Erfah-
rung und weiß, was gemeint ist.

3. Grenzen des Abbaus von Hierarchie

3.1 Hat man nun dieses Bild der herkömmlichen
Hierarchie einer großen Organisation vor Augen,
stellt sich zunächst die einfache Frage, was soll da
nun abgebaut und was soll abgeflacht werden?  In
Frage kommt eine ganze Reihe von Ansätzen. Ab-
gebaut werden kann die Hierarchie innerhalb einer
Untereinheit, abgebaut werden kann die Hierarchie
der einzelnen Organisationseinheiten untereinander
oder aber alles zusammen. Bleibt man nun im öf-
fentlichen Dienst, scheitert ein echter Abbau, also
eine Beseitigung von Hierarchie schon an einfachen
gesetzlichen Vorgaben: Ein Blick in die Verfassung
und die Gesetze der Freien und Hansestadt Ham-
burg machen deutlich, dass es (ändert man nicht
die Gesetze und die Verfassung) Hierarchie geben
muss. Vorgeschrieben ist mindestens ein Senat als
oberste Behörde, dann nachgeordnete Behörden,
innerhalb dieser Behörden wieder Vorgesetzte und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Erkenntnis
ist von entwaffnender Evidenz, man könnte sie ge-
radezu als Plattheit bezeichnen. Im Umkehrschluss
ist zugunsten derjenigen, die einen Abbau von Hier-
archie fordern, zu folgern, dass sie damit nur be-
stimmte konkrete hierarchische Verhältnisse im
Auge haben können und nicht die Hierarchie als
solche. Dabei sei an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass der Autor sowohl nach seiner Erfahrung,
als noch mehr aufgrund eifrigen Studiums einschlä-
giger Literatur überhaupt bezweifelt, dass Organi-
sation menschlichen Zusammenlebens die auf ein
einheitliches Ziel ausgerichtet ist, ohne eine wie auch
immer geartete Hierarchie auskommt. Dieser Ge-
danke soll hier aber nicht weiter verfolgt werden,
wir wollen uns auf dem Boden des geltenden Ver-
fassungsrechts bewegen. Es gilt also etwas gemä-
ßigter mit der Forderung nach „Abbau“ von Hierar-
chie umzugehen und mehr einen Rückbau, oder wie
es bei Jann5 formuliert wird, eine flachere Hierar-
chie im Auge zu haben. Will man nun der Forde-
rung nach einer flacheren Hierarchie nachkommen
und sie konkretisieren, zeigt sich, dass Papier eben
doch geduldig ist, denn was ist z.B. gewonnen,
wenn man die Amtsebene in den Organisations-

einheiten, Behörden und Ämtern beseitigen würde?
Die beiden entscheidenden Eckpunkte, die den hier-
archischen Aufbau bestimmen, würden sich nicht
ändern: Der eine Eckpunkt ist die Erledigung einer
großen Menge von Aufträgen und Arbeiten in Form
von fiskalischem und hoheitlichem Verwaltungs-
handeln aller Art, die letztlich an der Verwaltungs-
front geschieht, der andere Eckpunkt ist die Verant-
wortlichkeit des Senats als oberster Landesbehör-
de bzw. als Regierung in Form der Regierungs-
verantwortlichkeit. Hier muss dann zwischen sub-
stantieller und organisatorischer Ausprägung der
Hierarchie differenziert werden.

3.2 Betrachtet man zunächst die substantielle Sei-
te der Hierarchie z.B. in Form des Weisungsrechts
des Vorgesetzten nach § 60 HmbBG6, auf deren „Ab-
bau“ (unabhängig davon, dass geltendes Recht dies
nicht zuließe), ist zu konstatieren, dass auch das
NSM mit höchstem Selbstverständnis vom Mitarbei-
ter-Vorgesetzten-Verhältnis ausgeht, nur dass der
Begriff „Vorgesetzte“ häufig durch den Begriff „Füh-
rungskräfte“ ersetzt wird7. Ob mit diesem Begriffs-
wechsel auch ein inhaltlicher Wechsel verbunden
ist, wird in Anbetracht der geltenden und hochran-
gigen Rechtsnormen, die das Mitarbeiter-Vorgesetz-
ten-Verhältnis ausgestalten, bezweifelt. Es ist auch
nicht erkennbar, dass das den Vorgesetztenbegriff
bestimmende Weisungsrecht beseitigt werden soll.
Im Rahmen eines weiteren Schlagworts des NSM,
der „Zielvereinbarung“, wird lediglich diskutiert, dass
von dem Weisungsrecht höchst moderat Gebrauch
gemacht werden soll, wenn über das gemeinsame
Handlungsziel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie Vorgesetzten eine Vereinbarung getroffen
werden kann. Dieser Ansatz hat im Bezug auf die
Vermittlung und Verdeutlichung höherer Autonomie
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus sei-
ne Berechtigung. Im Übrigen mag man ihn bewer-
ten wie man will. Einige Gedanken zu diesem wei-
teren speziellen Thema finden sich in blickpunkt
personal 1/2000.

Ob in ferner Zukunft das Weisungsrecht tat-
sächlich durch echte Vereinbarungen gleichrangi-
ger Partnerinnen bzw. Partner abgelöst wird und,
ob dies ein unter allen Umständen erstrebenswer-
tes Ziel ist, kann zurzeit und bis auf weiteres dahin-
stehen. Nach meiner - bereits oben angedeuteten -
Einschätzung wird es jedenfalls im staatlichen Be-
reich organisiertes Handeln von Menschen zur Er-
reichung eines gemeinsamen verabredeten Zwecks
ohne eine wie auch immer geartete und ausgebil-
dete Hierarchie nie geben.

Auch im Blick auf die persönliche Erfahrung der
letzten 25 Jahre im öffentlichen Dienst lässt sich
nicht erkennen, dass sich an der Stringenz des
Weisungsrechts und dem Befolgungsanspruch der
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Vorgesetzten etwas geändert hätte. Man kann zwar
konzedieren, dass die Art der äußeren Ausprägung
der Weisungen einen gewissen Wandel erfahren hat,
sie werden häufiger in Bitten, in beratende Gesprä-
che oder auch in die o.g. Zielvereinbarungen ge-
kleidet, nichts desto trotz ist der Befolgungsan-
spruch unverändert der gleiche. Auch der Durch-
griff in die Selbstorganisation, in der den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern übertragenen Aufgaben,
ist im Kern unverändert. Dies sei an einem verallge-
meinert ausgestalteten Beispiel erläutert. Fast jede
Kollegin und jeder Kollege wird es kennen. Man hat
eine Reihe Aufgaben zu erledigen und bestimmt die
Priorität der Erledigung nach Sachgesichtspunkten
aber auch nach persönlicher Einschätzung, auch
nach subjektiven Überlegungen wie Geeignetheit,
Geneigtheit, Zeitbudget usw. Die so entstehende
Planung des Arbeitsablaufs erfährt eine jähe und
unvermeidbare Änderung, wenn Aufträge aus der
Behördenleitung anstehen, die beispielsweise von
Abgeordneten der Bürgerschaft oder Mitgliedern der
jeweils staatstragenden Parteien initiiert worden
sind. Die Folge ist, dass man im Ergebnis regelmä-
ßig alles andere stehen und liegen lässt und sich an
die Erledigung dieses unmittelbar erteilten Auftra-
ges macht. Es soll an dieser Stelle überhaupt nicht
kritisiert werden, dass dem so ist - nach meiner
Überzeugung entspricht dies geltendem Verfas-
sungsrecht: Die Verfügung über die Zweckmäßig-
keit von Aufgabenerledigung und damit auch über
die Prioritätensetzung obliegt der Behördenspitze -
es kann aber eine gewisse Verstimmung auslösen,
wenn im Rahmen der sogenannten Verwaltungs-
modernisierung ein Bild gezeichnet wird, das den
Gegebenheiten und auch den zu erwartenden Ent-
wicklungen in Wirklichkeit nicht entspricht.

Als Quintessenz bleibt somit für den substan-
tiellen Abbau von Hierarchie festzuhalten, dass das
die Hierarchie tragende Weisungsrecht der Vorge-
setzten materiell unverändert geblieben ist und sich
auch eine Änderung seines Gehaltes für die Zukunft
nicht abzeichnet, so dass von einem substantiellen
Abbau der Hierarchie als Gegenstand des Neuen
Steuerungsmodells nicht die Rede sein kann.

3.3 Nach den Überlegungen unter 3.2 ist davon
auszugehen, dass mit Abbau bzw. Abflachung der
Hierarchie der rein organisatorische Gesichtspunkt
im Vordergrund steht. Um dies zu erläutern, wie-
derum ein Beispiel: Eine Hierarchie wird flacher,
wenn man bei einem 4-stufigem Aufbau (Referat,
Abteilung, Amt, Behördenleitung) beispielsweise die
Ebene „Amt“ entfernt. Da durch eine solche Maß-
nahme die Hierarchie in ihren Eckpunkten nicht
geändert würde, auch nicht in ihrem substantiellen
Gehalt, wäre die Folge, dass die den vorhergehen-
den Vorgesetzten auf Amtsleiterebene zufallenden

Aufgaben nunmehr entweder in die Hierarchiespitze
oder aber in die untere Ebene delegiert werden
müssten. Wenn es nun aber richtig ist, dass die
Entwicklungen im Neuen Steuerungsmodell wie
beispielsweise die soeben benannten Ziel-
vereinbarungen und die dem sog. modernen
Führungsverhalten angemessenen Instrumente wie
stärkere Mitarbeiterbeteiligung, besseres „Feed-
back“ zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeitern die Vorgesetzten mehr fordern als
bei dem derzeitigen „Befehlsmodell“, stellt sich die
Frage, ob dann in der Relation zu den verbleiben-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die verblei-
benden Vorgesetzten nicht überfordert werden. Es
ist also vor jeder Hierarchieänderung sorgfältig zu
prüfen, ob dann eine hinreichende Leitungsspanne8

verbleibt. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob
mit dem traditionellen Begriff der Leitungsspanne
den Ideen des NSM vollen Umfangs Rechnung
getragen wird, da jedenfalls zwingendes (Verfassungs-)
Recht den hierarchischen Aufbau der Verwaltung in
seinen Kernpunkten vorgibt. In der älteren Standard-
literatur9 findet man eine Auffassung, die für die
Subordinationsquote vertritt, dass ein Leiter in obe-
ren Instanzen nicht mehr als 4 Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter führen kann, in den unteren Ebenen ca.
15 bis 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne
dass ich mich nun weiter auf dieses mir fachfremde
Gebiet begeben möchte, zeigt allein diese Aussa-
ge, dass der Abbau von Hierarchie in derart großen
Organisationen wie der Freien und Hansestadt Ham-
burg und ihren Behörden und Ämtern mit Augen-
maß betrieben werden muss. Es ist daher kein Wun-
der, dass man zum Bürgerschaftlichen Ersuchen
zum Thema Verwaltungsmodernisierung aus der 15.
Legislaturperiode (Anlage zur Bürgerschafts-
drucksache 15/7826) zum Abbau von Hierarchie-
stufen wenig inhaltliches und konkretes findet. Ob
es bereits der Abbau einer Hierarchiestufe ist, wenn
man beispielsweise in einer Behörde ein hierarchi-
sches strukturiertes Verhältnis von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nunmehr mit Leitungsteam defi-
niert, ohne die faktischen Leitungs- und Weisungs-
verhältnisse zu ändern, kann mit Fug und Recht
bezweifelt werden. Es steht bei derartigen Maßnah-
men zu befürchten, dass das Schlagwort des Ab-
baus von Hierarchie zu Pseudomaßnahmen führt,
die weder der Sache gerecht werden, noch an den
tatsächlichen Machtverhältnissen etwas ändern, um
die Eigenverantwortlichkeit unterer Hierarchiestufen
zu stärken. Denn, wenn der Abbau von Hierarchie
Sinn macht, so kann er konkret nur mit einer konse-
quenten Neuverteilung der freiwerdenden Entschei-
dungsbefugnisse verbunden sein, andernfalls ent-
steht ein Machtvakuum, das zur Verantwortungslo-
sigkeit führt.

Auf der anderen Seite darf nicht verkannt werden,
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dass die z.B. in einem 2-Mann-Referat eingerichte-
te Hierarchie zwischen einer bzw. einem Vorgesetz-
ten und einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter
speziell unter dem Gesichtspunkt der Autonomie
und Eigenverantwortlichkeit für die Erledigung an-
fallender Aufgaben auch unsinnig sein kann und nur
mehr oder weniger formale Zwecke im Rahmen der
(noch) geltenden analytischen Dienstposten-
bewertung verfolgt. Indessen wäre selbst in solchen
Fällen sorgfältig zu prüfen, ob z.B. aus Gründen
möglicher Personalentwicklung ein hierarchisch
gestuftes Verhältnis auch bei Verstoß gegen (forma-
le) Organisationsgrundsätze insgesamt vorteilhaft
ist.

4. Quintessenz

Nach alledem handelt es sich bei der Forderung
nach einem Hierarchieabbau um einen Ansatz, der
in Hamburg bei der Ausgestaltung im Konkreten oft
wenig Bedeutung entfaltet. Auch wenn eine bildli-
che Darstellung verdeutlicht, dass der Abbau von
Hierarchiestufen scheinbar einen rascheren Weg

von der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter an der
Verwaltungsfront zu den politischen Verantwortli-
chen ermöglicht, wird dabei aber ausgeblendet,
dass damit eine heillose Überforderung der
Hierarchiespitze einhergehen würde und es wird
auch ausgeblendet, dass bestehende Hierarchie-
ebenen regelmäßig nicht sinnlos sind, sondern häu-
fig aus zwingendem Recht folgende Organisation
des Verwaltungshandelns darstellen. Auch sollte
hinsichtlich der historischen Entwicklung des NSM
mit seiner hier betrachteten Forderung gesehen
werden, dass der Schwerpunkt von Organisations-
änderungen in großen Flächenländern mit Gemein-
den und teilweise in der Größe außerordentlich stark
differierenden Organisationseinheiten lag und liegt.
Hamburg mit seiner „Einheitsverwaltung“ hat ver-
gleichbare schwerwiegende Probleme struktureller
Art nicht. Der Forderung nach Abbau von Hierarchie-
stufen dürfte im Zuge der sog. „Verwaltungs-
modernisierung“ daher nur eine untergeordnete
Bedeutung zukommen.

1 z.B. Jann, Werner in: von Bandemer et altera (Hrsg.),  Handbuch zur Verwaltungsreform, 2. Auflage 2001,
Stichwort Neues Steuerungsmodell; s.a.  „Moderner Staat - Moderne Verwaltung“, Rede von Bundesin-
nenminister Schily am .1. Dezember 1999 in Berlin, mit der Forderung: „mit weniger Hierarchie effizienter
arbeiten“.

2 z.B. Anl. 1 zur Bü-Drs. 15/7826 „Stand der Verwaltungsmodernisierung in Hamburg“ v. 29.07.97

3 Jan, Werner a.a.O., Stichwort Neues Steuerungsmodell, S. 82

4 Dem Autor ist sehr wohl bewusst, dass in der Formulierung „dem geneigten Leser“ ein grober Verstoß
gegen die Grundsätze des Senats für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Rechts- und
Verwaltungssprache der Freien und Hansestadt Hamburg liegt; im Rahmen der künstlerischen Freiheit
und wegen des nur mittelbaren Verwaltungsbezugs des Beitrags erlaubt er sich aber aus stilistischen
Gründen diesen Fauxpas.

5 s. Fn. 1

6 Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur die geltenden Regeln des Beamtenrechts in Bezug ge-
nommen; für die hier anstehenden Fragen ist unterschiedliche Ausgestaltung des Weisungsrechts im
Tarifbereich nicht von wesentlicher Bedeutung.

7 vgl. als Beispiel aus der neueren Literatur: Maderyc, Maria, in: Bull, Hans Peter/Bonorden, Volker, Personal-
recht und Personalwirtschaft als Handlungsfelder der Verwaltungsreform, die Bedeutung von Personal-
management im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung, S. 63.

8 Der Begriff der „Leitungsspanne“ bezieht sich auf die hierarchiegeprägte Steuerungsformen, bei anderen
Steuerungsformen wäre seine Berechtigung zu diskutieren (vgl. Gabele, Eduard, in: Handwörterbuch des
Personalwesens (HWP), Stw. Führungsmodelle S. 954, 2. Auflage 1992)

9 Bleicher, Kurt, in: HWP 1. Auflage 1975, Stw. Subordinationsquote
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Es ist heute unbestrittene Überzeugung, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der entscheiden-
de Faktor für den Erfolg einer Organisation sind.

Angesichts die-
ser Tatsache
hat sich die Per-
sonalentwick-
lung in vielen
privaten und öf-
fentlichen Insti-
tutionen als
zentraler Auf-
gabenbereich
etabliert. Der
Begriff der Per-
sonalentwick-
lung steht hier-

bei für einen systematischen und kontinuierlichen
Prozess, der geeignet ist, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu gewinnen sowie deren Kompetenzen
zu fördern und weiterzuentwickeln.

Eine moderne Personalentwicklung zeichnet sich
dadurch aus, dass sie die Intentionen der Organi-
sation und die Interessen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter so weit wie möglich in Übereinstimmung
bringt.

Wesentl iches Fundament aller Personal-
entwicklungsmaßnahmen sind Anforderungs-
profile. Diese stellen die spezifischen Charakteris-
tika unterschiedlichster Funktionen mit einem ein-
heitlichen und damit vergleichbaren  Standard dar.
Sie bieten damit nicht nur eine einheitliche Grund-
lage für Personalentscheidungen. Auch für weite-
re Elemente einer systematischen Personalentwick-
lung wie z.B. Potentialanalysen, Qualifizierungs-
maßnahmen, nicht zuletzt auch als konkrete Hilfe
für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter, geben
Anforderungsprofile einen Orientierungsrahmen.

Das Projekt Personalentwicklung (ProPE) der Po-
lizei Hamburg  hat Anforderungsprofile für nahezu
alle Funktionen des Polizeivollzugsdienstes erho-
ben. Bereits 1999 erschien Teil I des Projektberichts
(Anforderungsprofile für den höheren Dienst der
Polizei). 2001 wurde Teil II (Anforderungsprofile für
die übrigen Funktionen in der Polizei) vorgelegt.

Methodik

Es gibt verschiedene Methoden für die Erhebung
von Anforderungen. Grundsätzlich geht es darum,
die funktionsbezogenen konkreten Anforderungen
zu erkennen und diese zu operationalisieren, d.h.
durch beobachtbare Verhaltensweisen zu beschrei-

ben.
Die Erhebung der Anforderungen in der Polizei

Hamburg wurde durch umfassende Befragungen
mit speziell für diesen Zweck entwickelten Frage-
bögen durchgeführt. Diese Methode ist zwar rela-
tiv aufwändig und erfordert intensive vorbereiten-
de und begleitende Maßnahmen, hat sich aber viel-
fach bewährt und ist allgemein anerkannt

Für die Erstellung der Anforderungsprofile Teil II
wurde ein Jahr benötigt. Zunächst haben die ver-
schiedensten Funktionsinhaber in einer Vielzahl
von Workshops die Anforderungen ihrer Funktion
aufgezählt, beschrieben und nach Wichtigkeit sor-
tiert. Die Workshopergebnisse waren eine Grund-
lage für den Fragebogen mit insgesamt 27 Anfor-
derungen. Der Fragebogen wurde rund 3.700 mal
verteilt und der Rücklauf betrug fast 70%. Bei der
computergestützten Auswertung wurden Funktio-
nen ohne erkennbare wesentliche Unterschiede in
den Anforderungen zu Funktionskreisen
zusammengefasst. Wo die Anforderungen sich
aber von anderen Funktionen unterschieden, wur-
de ein eigener Funktionskreis erstellt. Aus rund 60
Funktionen ergaben sich insgesamt 25 Funktions-
kreise.

Ausschlaggebend für die konkrete Umsetzbarkeit
des Arbeitsergebnisses ist  u.a. die Konzentration
auf die Kernanforderungen, d.h. die für die jeweili-
ge Funktion erfolgsentscheidenden sowie hoch aus-
geprägten Anforderungen.

Die Anforderungsprofile der Polizei Hamburg
beschreiben, worauf es in den einzelnen Funktio-
nen ganz entscheidend ankommt, um erfolgreich
zu sein. Und es sind genau diese Anforderungen,
denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Organisation tagtäglich stellen müssen.

Anforderungsprofile der Polizei Hamburg
Kerstin Zaar, Polizei Hamburg, Projekt Personalentwicklung

Wesentliches Fundament aller Personal-
entwicklungsmaßnahmen sind An-
forderungsprofile. Diese stellen die

spezifischen Charakteristika unterschied-
lichster Funktionen mit einem einheitli-

chen und damit vergleichbaren  Standard
dar.
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Modulreihe PersonalControlling gestartet
Dr. Sabine Frisk, Personalamt

Das PersonalControlling hat in den vergangenen
Jahren als Bestandteil des Modernisierungs-
prozesses der Hamburger Verwaltung sowohl zen-
tral wie auch dezentral in den einzelnen Ämtern und
Behörden an Bedeutung gewonnen. Die erfolgrei-
che Wahrnehmung der Aufgaben eines
PersonalControllers stellt hohe fachliche und me-
thodische Anforderungen an die damit betrauten
Personen. In den Behörden und Ämtern sind viel-
fach Kollegen und Kolleginnen damit betraut wor-
den, die sich in dieses Aufgabengebiet völlig neu
einarbeiten müssen. Die notwendigen Kenntnisse
können dabei in ihrer Vielfalt nicht immer vorausge-
setzt werden. Vor diesem Hintergrund ist den Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen des Referates Perso-
nalControlling im Personalamt in letzter Zeit in ver-
schiedenen Zusammenhängen signalisiert worden,
dass es einen dringlichen Bedarf für eine fachliche
und methodische Fortbildung im Bereich Personal-
Controlling gibt. Dieses war der Anlass, um zusam-
men mit der Zentralen Fortbildung im Personalamt
ein Qualifizierungskonzept für Personal-
Controllerinnen und -Controller in den Behörden und
Ämtern der Freien und Hansestadt Hamburg zu ent-
wickeln.  Die Maßnahme orientiert sich inhaltlich an
vergleichbaren Angeboten der Privatwirtschaft (z.B.
der Deutschen Gesellschaft für Personalführung).

Für diese Maßnahme sind fünf Module mit folgen-
den Schwerpunkten vorgesehen:

- Grundlagen des Controllings mit den Teilbe-
reichen: Betriebswirtschaftliche Grundlagen
und Aufgaben des PersonalControllings

- Arbeiten mit personalwirtschaftlichen Kenn-
zahlen

- Methoden des PersonalControllings, insbe-
sondere statistische Grundlagen und Einfüh-
rung in die Methoden empirischer Sozialfor-
schung

- Einsatz und Nutzen betrieblicher Informations-
und Steuerungssysteme für das PersonalCon-
trolling

- Fallstudie Benchmarking -  zur Verknüpfung
der theoretischen Inhalte mit der eigenen
praktischen Erfahrung

Ein sechstes Modul zum Themenfeld
„Budgetierung der Personalausgaben“ wird derzeit
diskutiert und von der Bedarfslage noch geprüft.

Die Maßnahme ist für 16 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer konzipiert, die als geschlossene Gruppe an
allen Modulen teilnehmen werden. Insgesamt dau-
ert die Maßnahme ein Jahr. Sie soll mit einem Zertifikat
abgeschlossen werden. Aufgrund einer Reihe von
Nachfragen, soll bei freien Kapazitäten auch die Teil-
nahme an einzelnen Modulen ermöglicht werden.

Neben externen Dozenten zu den jeweiligen Fach-
themen beteiligen sich die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen des Referates PersonalControlling an der
Durchführung der einzelnen Module, um den Be-

zug zu dem in Hamburg
durchgeführten PersonalCon-
trolling und den personal-
wirtschaftlichen Prozessen in
der Freien und Hansestadt
Hamburg sicherzustellen.

Die Pilotmaßnahme hat im
Dezember 2001 mit 16 Teil-
nehmern begonnen. Auf-
grund der Vielzahl von Mel-
dungen kann im Februar oder
März diesen Jahres schon ein
zweiter Durchlauf starten. Es
zeichnet sich bereits jetzt ab,
dass auch in dieser Maßnah-
me nicht alle Interessierten
berücksichtigt werden kön-
nen. Die Qualifizierungsreihe
zum PersonalControllling
wird voraussichtlich in das
Standardangebot der Zentra-
len Fortbildung aufgenom-
men.

Grundlagen des
Controllings

Betriebswirtschaftliche Grundlagen des
Controllings
Regelkreis, Unterstützungsfunktion,
strategische und operative Funktionen,
Planung und Controlling, Integration der
Controllingbereiche insbesondere bzgl.
Personal

Personalcontrolling
Definition, Ziele, Aufgaben, organisatorische
Einbindung (personalwirtschaftliche Prozesse
in der Stadt Hamburg)
Vorbereitung und Unterstützung von
Entscheidungsprozessen eines ganzheitlichen
Managements

Grundlagen des
Controllings

Betriebswirtschaftliche Grundlagen des
Controllings
Regelkreis, Unterstützungsfunktion,
strategische und operative Funktionen,
Planung und Controlling, Integration der
Controllingbereiche insbesondere bzgl.
Personal

Personalcontrolling
Definition, Ziele, Aufgaben, organisatorische
Einbindung (personalwirtschaftliche Prozesse
in der Stadt Hamburg)
Vorbereitung und Unterstützung von
Entscheidungsprozessen eines ganzheitlichen
Managements

Modul 1

Termin 12.-14. Dezember 2001

Methoden des
PersonalControllings

Grundkenntnisse der Methoden der
deskriptiven Statistik

Grundkenntnisse der Methoden
empirischer Sozialforschung

Interpretation von Ergebnissen
Berichtswesen
Inhalte, Aufbau, Aufbereitung

Exemplarische Methodenbeispiele

Methoden des
PersonalControllings

Grundkenntnisse der Methoden der
deskriptiven Statistik

Grundkenntnisse der Methoden
empirischer Sozialforschung

Interpretation von Ergebnissen
Berichtswesen
Inhalte, Aufbau, Aufbereitung

Exemplarische Methodenbeispiele

Modul 3

Termin Mai 2002

betriebliche
Informations- und

Steuerungssysteme

Datenquellen
Bezügeabrechnung, Zeitwirtschaft, Haushalts-
und Budgetplanung, Kostenrechnung,
Balanced Scorecard

Zeitgemässe DV-Unterstützung
personalwirtschaftlicher Prozesse des
PersonalControllings
Datenbanken, Standardsoftwarepakete und
ihre Einsatzmöglichkeiten, Data Warehouse,
Datenschutzrecht

Datenmodell der Freien und Hansestadt
Hamburg

betriebliche
Informations- und

Steuerungssysteme

Datenquellen
Bezügeabrechnung, Zeitwirtschaft, Haushalts-
und Budgetplanung, Kostenrechnung,
Balanced Scorecard

Zeitgemässe DV-Unterstützung
personalwirtschaftlicher Prozesse des
PersonalControllings
Datenbanken, Standardsoftwarepakete und
ihre Einsatzmöglichkeiten, Data Warehouse,
Datenschutzrecht

Datenmodell der Freien und Hansestadt
Hamburg

Modul 4

Termin August 2002

Arbeiten mit
personalwirtschaftlichen

Kennzahlen

Personalwirtschaftliche Kennziffern:
Systematik und inhaltliche Erörterung
Ermittlung des Informationsbedarfs,
Quantitative Personalkennzahlen, Qualitative
Personalkennzahlen, Strukturkennzahlen,
Leistungskennzahlen, Ereigniskennzahlen
Verhaltensdaten, Einstellungen, Benchmarking
– auf der Suche nach den Besten

Bezugnahme auf exemplarische Beispiele
aus der Personalwirtschaft
Kennzahlenbildung im Personalwesen und
Interpretation von Kennzahlen

Arbeiten mit
personalwirtschaftlichen

Kennzahlen

Personalwirtschaftliche Kennziffern:
Systematik und inhaltliche Erörterung
Ermittlung des Informationsbedarfs,
Quantitative Personalkennzahlen, Qualitative
Personalkennzahlen, Strukturkennzahlen,
Leistungskennzahlen, Ereigniskennzahlen
Verhaltensdaten, Einstellungen, Benchmarking
– auf der Suche nach den Besten

Bezugnahme auf exemplarische Beispiele
aus der Personalwirtschaft
Kennzahlenbildung im Personalwesen und
Interpretation von Kennzahlen

Modul 2

Termin Februar/März 2002

Fallstudie:
Benchmarking auf der

Grundlage von Personal-
kennzahlen der FHH

Als Abschluss der Maßnahme wird eine
Fallstudie auf der Grundlage von
Personalkennzahlen der FHH durchführen.
Dabei soll das im Rahmen der Seminare
erworbene Wissen eingesetzt werden.

Fallstudie:
Benchmarking auf der

Grundlage von Personal-
kennzahlen der FHH

Als Abschluss der Maßnahme wird eine
Fallstudie auf der Grundlage von
Personalkennzahlen der FHH durchführen.
Dabei soll das im Rahmen der Seminare
erworbene Wissen eingesetzt werden.

Modul 5

Termin Oktober 2002
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Debatte um „Kontrolliertes Trinken“
Rainer Müller-Broders, BWF

Aus den Behörden

Es ist noch gar nicht lange her, da galt in Deutsch-
land die Totalabstinenz als ausschließliche Lösung
für Alkoholabhängigkeit. Als dann eine schon in den
70er Jahren entstandene, alternative Idee, nämlich
die des planmäßigen reduzierten Trinkens, des sog.
„Kontrollierten Trinkens“ erneut in die Fach-
öffentlichkeit getragen wurde, gab es einen Auf-
schrei der Empörung (siehe auch: Blickpunkt Per-
sonal 1/2001 „Ein Prosit auf die Gesundheit“).
Mit dieser Alternative zur Abstinenz würde nur
eine Scheinlösung „vorgegaukelt“, es hand-
le sich in Wirklichkeit um eine „böse Falle“;
kontrolliertes Trinken sei bestenfalls ein
„Traum“.

Hier wollten sich einige Leute nur eine „gol-
dene Nase verdienen“; ein Leser der Zeit-
schrift „Suchtreport“, in dem diese Debatte
ausführlich dokumentiert wurde, wollte sein
Abo aus Protest kündigen und der Bundes-
geschäftsführer der Selbsthilfe und Abstinenz-
verbände unterstellte, daß mit diesen Pro-
grammen in fahrlässiger und gefährlicher
Weise „einem Alkoholkranken suggeriert“
würde, (wieder) kontrolliert trinken zu können. (Al-
les nachzulesen in Suchtreport 1/2001)

„Immer mit der Ruhe!“; das wäre vielleicht eine
lohnenswerte Empfehlung an alle Beteiligten dieser
Diskussion gewesen. Immerhin hat die Debatte aber
dazu beigetragen, daß die verschiedenen Positio-
nen eindeutiger und unmißverständlicher herausge-
arbeitet werden mußten und Ansprüche auf ewige
Wahrheiten, wie z.B. Alkoholabhängigkeit sei eine
Krankheit für die es keinen Ausweg außer der Ab-
stinenz gäbe  differenziert bzw. relativiert wurden.

So konstatiert  Johannes Lindenmeyer, Leiter der
Salus-Fachklinik in Lindow, in der aktuellen Ausga-
be der Fachzeitschrift „Sucht“ „Zwischenzeitlich sind
aber in der Suchtforschung eine Vielzahl von Er-
kenntnissen gewonnen (...), neue Behandlungsme-
thoden entwickelt worden und schließlich Verände-
rungen ... zu konstatieren, die für die Diskussion
über kontrolliertes Trinken von Bedeutung sind, bis-
lang aber nur wenig Beachtung gefunden haben.“

Und J. Petry stellt in seinem Grundlagenartikel
fest: „Im deutschsprachigen Raum muß sehr kritisch
gesehen werden, daß unser abstinenzorientiertes
(...) Behandlungsangebot nur bis zu maximal 20%
der Betroffenen erreicht und insgesamt das Para-

dox besteht, daß sich die Behandlung nur auf einen
Teil der Spitze des Eisberges konzentriert, während
die große Gruppe von 2,7 Mio Alkoholmißbrauchern
(...) bisher kaum Behandlungsangebote bekommen
hat.“

In einem Schaubild zur Begründung des Projek-
tes „Lieber Weniger“ (siehe unten) wird dieses Pa-
radox sehr deutlich:

Erschwerend für die Suche nach Alternativen und
Ergänzungen der traditionellen Suchtkrankenhilfe
war überdies ein Paradigma der Selbsthilfe-
bewegung „wonach der Alkoholismus als eine
Krankheit mit Alles-oder-Nichts-Charakter angese-
hen und der rein biologisch verstandene
„Kontrollverlust“ als das zentrale Merkmal definiert
wurde“.

Danach wäre jede Suche nach kontrollierten Trink-
formen bei Alkoholikern völlig unsinnig und falsch,
da eine Person, die kontrolliert trinkt, kein Alkoholi-
ker sein kann. Gegen diese aus sich selbst heraus
definierte Logik „argumentieren die Kritiker des me-
dizinischen Krankheitskonzeptes, für die der
„Kontrollverlust“ kein biologisch determiniertes und
damit unveränderliches Merkmal von Alkoholikern
ist, da das Trinkverhalten (...) in Abhängigkeit von
psychischen und sozialen Verstärkern variieren
kann“. Und Petry schußfolgert daraus, das es
„durchaus sinnvoll (erscheint) verschiedene Erschei-
nungsformen des Trinkverhaltens zu untersuchen,
um festzustellen, ob sich Trinkmuster finden lassen,
die nach bestimmten Kriterien (...) als „kontrollier-
tes Trinken“ zu bezeichnen sind“.

In der Zusammenfassung der Meinungen kommt

Riskanter Alkoholkonsum
5,6 Mio - 12%

Gefährlicher Konsum
1,9 Mio - 4%

Hoch-
konsum

0,35 Mio - 0,7%

Umfassendes Hilfsangebot

Mittleres Angebot

Geringes
Ange-

bot

 Verhältnis unterschiedlicher Trinkgewohnheiten zu vorhandenen Unterstützungsangeboten
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J. Lindenmeyer immerhin zu dem Ergebnis, „daß
kontrolliertes Trinken ein sehr begrenzt wirksames
Therapieziel darstellt: Es funktioniert bei manchen
Betroffenen, allerdings bei sehr viel weniger als
Abstinenz“. Wenn man davon ausgeht, daß die Her-
ausgeber dieser Diskussionsplattform „Sucht“
(Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren)
dem kontrollierten Trinken eher skeptisch gegen-
über standen, so ist hier zumindest eine Versachli-
chung der Debatte zu registrieren und die kritische
Erkenntnis, daß es neue Angebote für die große
Gruppe der Risikotrinker geben muß, zu begrüßen.

(Alle Zitate aus Sucht 47, Neuland-Verlag,
Geesthacht 2001)

Genau mit diesem Ziel ist das Projekt „Lieber
Weniger“ von verschiedenen Fachleuten aus dem
Gesundheits- und Suchtbereich des Öffentlichen
Dienstes erarbeitet worden. Diese Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben sich in INGUS (Intergration
von Gesundheitsförderung und Suchtprävention)
organisiert und ein systematisches Angebot zum
reduzierten Konsum von Alkohol entwickelt.

Am 5. Dezember konnte dieses Angebot einer
großen Fachöffentlichkeit vorgestellt werden. Zu
dieser Tagung, von der Landesunfallkasse, dem
Büro für Suchtprävention und INGUS organisiert,
war u.a. der Geschäftsführer der Deutschen Haupt-
stelle gegen die Suchtgefahren (DHS), Rolf
Hüllinghorst, eingeladen worden, um zu neuen Ide-
en und Ansätzen der Suchtkrankenhilfe in Deutsch-
land zu referieren.  Die Aufmerksamkeit für diese
Thematik war so groß, daß das Motto der Veran-
staltung „Einer geht noch...“ leider nicht für alle In-

teressierten galt. Weit mehr als die 150 zugelasse-
nen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Betrie-
ben und der öffentlichen Verwaltung wollten die Ver-
anstaltung besuchen, mußten jedoch eine Absage
bekommen.

Rolf Hüllinghorst beschrieb in seinem Einleitungs-
referat einen deutlichen Paradigmenwechsel in der
Suchtkrankenhilfe: nicht mehr nur die Suchtkran-
ken dürften die Zielgruppe präventiver und
behandlerischer Maßnahmen sein, sondern insbe-
sondere die große Gruppe der Menschen, die sich
durch ihren Alkoholkonsum gefährden, aber im ei-
gentlichen Sinne nicht suchtkrank sind, müsse
durch geeignete Angebote angesprochen werden.
Abstinenz könne deshalb nicht mehr das einzige
Behandlungsziel sein; Schadensminimierung stün-
de als ergänzendes Angebot und Interventionsziel
gleichrangig daneben.

Im weiteren Verlauf der Tagung präsentierten Mit-
glieder von Ingus ihren Zusammenschluß und ihr
Projekt „Lieber-Weniger“. An der überwiegend po-
sitiven Reaktion der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer - allein 30 Betriebe und Institutionen meldeten
am Infostand von Ingus ihr Interesse an den Arbeits-
materialien zu „Lieber-Weniger“ an - wurde das Be-
dürfnis nach alternativen Angeboten zur abstinenz-
orientierten Suchtkrankenhilfe erkennbar.

So war diese Veranstaltung nicht nur Ausdruck
einer inzwischen sachlich geführten Debatte um
Programme zum reduzierten Trinken, sondern auch
ein guter Start für die konkrete Anwendung und Ver-
breitung von „Lieber-Weniger“ im Öffentlichen Dienst
und anderswo.

Neues Arbeitszeitmodell bei der Feuerwehr
Sabine Hansen, BfI - Feuerwehr

Immer erst um 11.00 Uhr zur Arbeit? Öfter ein lan-
ges Wochenende? Samstag arbeiten und Mon-
tag frei haben? 3 Stunden Mittagspause?

Das war der Aufmacher des Fragebogens, der im
November 2000 an alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Abteilung „Zentrale Verwaltung und Steue-
rung“ der Feuerwehr versendet wurde.

Nachdem sich die neuen Zeiten in der „moderni-
sierten“ Verwaltung aus Sicht der Beschäftigten
häufig in Form von Arbeitsverdichtung und steigen-
den Anforderungen ausgedrückt haben, wollten wir
erfragen, ob und ggf. in welcher Form sich die per-
sönliche Arbeitssituation eines jeden Einzelnen zeit-
lich flexibler und zufriedenstellender gestalten lie-

ße, ohne dabei unsere Kunden aus dem Auge zu
verlieren.

Aus der Auswertung der Fragebögen ergab sich
eine Fülle von Veränderungsvorschlägen, die ins-
besondere die Reduzierung/Abschaffung der Kern-
arbeitszeit, Ausweitung des Gleitzeitrahmens, freie
Gestaltung der Pausenzeiten und flexiblere Hand-
habung des Arbeitszeitkontos anregten.

Das neue flexible Dienstzeitmodell

Auf dieser Basis haben wir ein neues flexibles
Dienstzeitmodell erarbeitet, das im Wesentlichen
folgende Regelungen enthält:

- Abschaffung der Kernarbeitszeit und Einrich-
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ten von Servicezeiten individuell für jeden Ar-
beitsbereich, der seine Erreichbarkeit wäh-
rend dieser Zeit sicherstellen muss.
Die Servicezeiten werden von den jeweiligen
Referatsleitungen unter Beteiligung der  Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter orientiert an den
Kundenbedürfnissen und am Arbeitsauf-
kommen festgelegt. Den Kunden wird darüber
hinaus angeboten, individuell Termine - auch
außerhalb der Servicezeiten - zu vereinbaren.

- Ausweitung des Gleitzeitrahmens auf 6.00 -
21.00 Uhr. Auf Wunsch der Beschäftigten kann
auch nach Absprache mit der oder dem Vor-
gesetzten (Festlegung von Arbeitszeit und Ar-
beitsergebnis) zu Hause oder am Wochenen-
de gearbeitet wer-
den. Die 5-Tage-
Woche von Mon-
tag bis Freitag soll
als Regel-
arbeitszeit (bei
Vo l l b e s c h ä f t i -
gung) erhalten
bleiben.

- Ausweitung des
Arbeitszeitkontos:
bis zu 40 Minder-
und 60 Mehr-
stunden können
frei disponiert wer-
den. Bei Über-
schreiten der
Grenzen werden
gemeinsam mit
der oder dem Vor-
gesetzten unver-
züglich Schritte unternommen, das
Arbeitszeitkonto wieder in den Rahmen zu-
rückzuführen.

- Mehrstunden können ohne Beschränkungen
nach Absprache innerhalb des Arbeitsberei-
ches bzw. bei mehreren zusammenhängen
den Tagen nach Absprache mit dem Vor-
gesetzen durch Freizeit ausgeglichen werden.
Entsprechendes gilt für Minderstunden.

- Die tägliche Ruhepause beträgt mindestens
eine halbe Stunde und soll 2 Stunden nicht
überschreiten. Die Mittagszeit wird auf einer
zweiten Stempelkarte ausgestempelt. Allen
Beschäftigten wird eine übersichtlich gestal-
tete Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt, da-
mit die Stempelkarten komfortabel abgerech-
net werden können.

Nachdem der Personalrat der Feuerwehr und das
Personalamt „grünes Licht“ zu einer einjährigen Er-
probung gegeben hatten und alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in Informationsveranstaltungen über
die neuen Regeln informiert wurden, konnte unser
Modellversuch Arbeitszeitflexibilisierung am 1. Ok-
tober 2001 beginnen.

Rund vier Monate gelten nun die neuen Regeln
und was sagt der „Flurfunk“?

Die Mehrheit ist sehr zufrieden über die neuen Frei-
heiten, insbesondere darüber, dass jeder seinem
eigenen  Lebensrhythmus mehr Raum geben kann:
In aller Frühe am Arbeitsplatz zu sein, lange Aus-
schlafen oder lange Mittagspause machen zu kön-
nen, ohne ein schlechtes Gewissen seinen Kolle-
gen oder seinem Arbeitgeber gegenüber zu haben,
empfinden viele als Bereicherung. Gleichzeitig ist

aber auch klar gewor-
den, dass dieses Mehr
an Freiheit auch ein Mehr
an Kommunikation mit
den Kolleginnen und Kol-
legen des eigenen Ar-
beitsbereichs erfordert,
da zu Beginn der Ser-
vicezeit und während der
Mittagspause den Kun-
den mindestens einer zu-
verlässig zur Verfügung
stehen soll. Daneben
gibt es auch kritische
Stimmen, denen das
Ausstempeln zur Mit-
tagspause, und damit
die spitze Abrechnung
der vorgesehenen hal-
ben Stunde, ein Dorn im

Auge ist: War es nicht Jahrzehnte lang wohlwollend
geduldet, die halbstündige Mittagspause ein wenig
zu verlängern, um ungehetzt eine Mahlzeit einneh-
men zu können? Insgesamt scheint aber das grö-
ßere Maß an persönlicher Freizügigkeit und der
Vertrauensvorschuss, den Arbeitsplatz eigenständig
zu organisieren schon jetzt die Motivation der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter günstig zu beeinflus-
sen. Die Kunden profitieren von der Regelung, da
in den festgelegten Servicezeiten immer jemand an-
sprechbar ist. Gern, wenn auch noch nicht überwie-
gend, wird von dem Angebot einer individuellen Ter-
minvereinbarung Gebrauch gemacht.

Ausblick

Im Herbst 2002 werden wir erneut alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ausführlich nach Ihren Erfah-
rungen mit dem neuen Dienstzeitmodell befragen
und dann über die Fortsetzung und Ausweitung die-
ser neuen Dienstzeitregelung bei der Feuerwehr
entscheiden.

Zurzeit finden auf „94er Ebene“ Gespräche zwischen
dem Personalamt und den Spitzenorganisationen der
Gewerkschaften über neue Formen der Gleitzeit statt.
Es werden Möglichkeiten und Modelle diskutiert, die An-
sprechbarkeit der Verwaltung noch kundenorientierter
zu gestalten und gleichzeitig die Zeitsouveränität der
Beschäftigten zu erhöhen. Hierbei wird z.B. daran ge-
dacht, die  Kernarbeitszeit durch Servicezeiten zu er-
setzen, in denen es nicht mehr auf die jederzeitige An-
wesenheit Einzelner, sondern auf die Ansprechbarkeit
von Verwaltungseinheiten ankommt. In Verwaltung und
Privatwirtschaft wurde dieses System bereits erfolgreich
erprobt. Auch in der hamburgischen Verwaltung wer-
den zurzeit drei Modellversuche dieser und ähnlicher
Art durchgeführt.
Zwei von ihnen werden hier vorgestellt.
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Seit 1. Januar 2002 flexible Arbeitszeiten im LIT
Bettina Lentz, LIT

Die meisten Unternehmen verabschieden sich von
den herkömmlichen Arbeitzeitmodellen, weil sie ihre
Kundenorientierung durch längere Service- oder Öff-
nungszeiten verbessern wollen. Unsere Motivation war
eine andere. Das Landesamt für Informationstechnik
(LIT) bietet seinen Kunden bereits seit Jahren fünf Tage
in der Woche von 6.30 Uhr bis 19.00 Uhr Rechen-
zentrumsleistungen und IuK-Infrastrukturdienste (z.B.
FHH-InfoNet) an und 7 Tage in der Woche rund um
die Uhr Telekommunikationsleistungen. Darüber hin-
aus gibt es ein, gemeinsam mit der Datenzentrale
Schleswig-Holstein, betriebenes CallCenter, welches
an jedem Wochentag von 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr Stö-
rungen entgegennimmt. Unsere Kunden haben uns
bereits mehrfach in Befragungen bestätigt, dass sie
mit diesen Zeiten zufrieden sind.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LIT sind
jedoch die oben genannten Servicezeiten häufig mit
Nacht- oder Wochenendarbeit verbunden, da die In-
stallation neuer Software, die Konfiguration der Rech-
ner und die Beseitigung von Störungen nicht im lau-
fenden Betrieb durchgeführt werden können. Bei vie-
len Beschäftigten häuften sich so im Laufe eines Jah-
res hohe Kontingente an angeordneten Mehrarbeits-
oder Überstunden an, die nicht mehr durch Freizeit
ausgeglichen werden konnten. Dazu kamen Plus-
stunden auf den Gleitkarten, die am Ende eines Mo-
nats gekappt werden mussten. Auch war aufgrund der
Häufigkeit der Nacht- und Wochenendarbeit die Un-
zufriedenheit mit dem relativ aufwendigen und langen
Geschäftsprozess zur Beantragung von Arbeiten au-
ßerhalb der Rahmenarbeitszeit immer größer gewor-
den.

Vor diesem Hintergrund hatte der Personalrat vor-
geschlagen, eine Dienstvereinbarung zur Erprobung
eines flexiblen Arbeitszeitmodells zu schließen. Diese
wurde in einer Arbeitsgruppe, an der drei Mitglieder
des Personalrats, vier Abteilungsleiter des LIT sowie
ein Vertreter des Personalamts teilgenommen haben,
innerhalb des vergangenen Jahres erarbeitet.

Unsere Ziele:
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen fle-
xiblere Möglichkeiten, ihre angeordneten Über- und
Mehrarbeitsstunden sowie die Plusstunden auf der
Stempelkarte durch Freizeit auszugleichen. Der Ver-
waltungsaufwand für die Beantragung von Arbeit
außerhalb der Rahmenarbeitszeit wird reduziert und
der Prozess schneller.
- Die Zeitsouveränität der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wird erhöht.Der Prozess des Führens durch
Ziele wird unterstützt - von der Präsenzpflicht zur Auf-
gaben- und Ergebnisorientierung.

- Die Eigenverantwortlichkeit wird gestärkt.
- Das Image des LIT als Arbeitgeber in der IT-Bran-
che wird verbessert. Daraus ergibt sich das Leitbild:
Arbeiten, wann und wo es die Aufgabe erfordert.
Nicht arbeiten, wenn keine oder wenig Arbeit da ist!

Die wichtigsten Änderungen:
- Wir haben keine Kernarbeitszeit mehr. Die Arbeits-
bereiche stellen lediglich neben den Servicezeiten,
die sie weiterhin wie bisher gewährleisten und, die
nicht unbedingt eine persönliche Anwesenheit aller
Beteiligten erfordern, sondern z.T. auch durch Ruf-
bereitschaft abgedeckt werden können, von Mon-
tag bis Donnerstag eine Besetzungszeit von 9.00 bis
15.00 Uhr und freitags bis 14.00 Uhr sicher. Die er-
forderliche Besetzungsstärke legt das Team gemein-
sam mit dem Vorgesetzten fest.

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann unter
Berücksichtigung der Arbeitssituation zu Lasten ihres
oder seine Zeitkontos nach vorheriger Abstimmung
im Arbeitsteam und Information der oder des Vorge-
setzten (also mehr als einmal im Monat) teil- oder ganz-
tägig der Arbeit fernbleiben.
- Wir haben Ampelkonten eingeführt. Danach steu-
ern die Mitarbeiter ihre Stempelkarte in einer Zone
von 30 Plus- oder Minusstunden (Grünphase) selbst.
Bei einem Zeitsaldo zwischen 30 bis 50 Minder- oder
Mehrstunden (Gelbphase) sprechen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit ihren Vorge-
setzten geeignete Maßnahmen ab, um den Saldo
wieder in die „Grünphase“ zurückzuführen. Ein Zeit-
saldo von mehr als 50 Minder- oder Mehrstunden
darf nur ausnahmsweise und vorübergehend genutzt
werden. Der oder die Vorgesetzte hat zusammen mit
der betroffenen Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter
geeignete Maßnahmen zur schnellen Rückkehr in die
„Rotphase“  zu verlassen. Über die Nutzung dieser
Zone ist der Personalrat in jedem Einzelfall unver-
züglich schriftlich zu informieren. Die Plusstunden
werden, wenn sie 20 Stunden überschreiten, nicht
mehr am Ende eines Monats gekappt. An dieser
Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir bewusst
darauf verzichtet haben, den Korridor für die Minder-
stunden kleiner zu halten als den für die Plusstunden
weil wir deutlich machen wollten, dass es keinen
qualitativen Unterschied zwischen Plus- und Minus-
stunden gibt. Im Gegenteil, Minderstunden können
für den Betrieb häufig von großem Vorteil sein.
- Der Personalrat hat pauschal für die Beschäftigten
zwei Einsätzen pro Monat für die Störungsbeseitung
und die Durchführung von Wartungsarbeiten zuge-
stimmt, wenn sie von Montag bis Freitag außerhalb
der Rahmenzeit stattfinden.
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Aktuelle Änderungen im Tarifrecht der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Elke Eggert

Aus dem öffentlichen Dienst

 Für den öffentlichen Dienst von Bund, Ländern
und Gemeinden laufen zur Zeit einige Tarifverhand-
lungen, die zum Teil sehr komplexe Themen und
schwieriges Regelwerk zum Gegenstand haben
(z.B. Arbeitszeitflexibilisierung, Wissenschafts-
reform). Ein Verhandlungspaket, das den Arbeits-
titel „Reparatur des BAT“ trug, konnte im vergange-
nen Jahr erfolgreich zum Abschluss gebracht wer-
den und ist mit dem 77. Änderungstarifvertrag zum
BAT (bzw. Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum MTArb)
am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. Die darin ent-
haltenen wesentlichsten Änderungen möchte ich
nachstehend kurz schildern.

1. „Wiederbelebung“ der Möglichkeit, Arbeitsver-
hältnisse von Angestellten unter erleichterten Be-
dingungen zu befristen

Zur Förderung von Beschäftigung hat die Bundes-
regierung mit dem am 1. Januar 2001 in Kraft getre-
tenen Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Ar-
beitsverträge (TzBfG) weiterhin einige Möglichkei-
ten geschaffen, Arbeitsverhältnisse auch ohne Vor-
liegen eines sachlichen Grundes befristen zu kön-
nen. Das TzBfG hat das Beschäftigungsförderungs-
gesetz (BeschFG) aus dem Jahr 1985 abgelöst, das
ebenfalls bereits erleichterte Bedingungen für die
Befristung von Arbeitsverhältnissen aus
beschäftigungspolitischen Gründen vorsah.

Für den öffentlichen Dienst sind jedoch tarifliche
Regelungen zu beachten, nach denen die Befristung
von Arbeitsverhältnissen nur bei Vorliegen bestimm-
ter sachlicher Gründe zulässig ist (Sonderregelun-
gen 2 y zum BAT). Die erleichterten Bedingungen
zur Förderung der Beschäftigungssituation auf der
Grundlage des BeschFG konnten im öffentlichen
Dienst jedoch auch vorübergehend (vom 1.2.1996
bis zum 31.12.2000) genutzt werden. Nur für die-
sen Zeitraum ließ nämlich eine entsprechende tarif-
liche Regelung dieses auch für die Befristung   von
Arbeitsverträgen mit Angestellten im öffentlichen
Dienst zu.

Eine „nahtlose“ weitere Anwendung des TzBfG
auch über den 31.12.2000 hinaus war im öffentli-
chen Dienst für Angestellte daher zunächst nicht
möglich, weil eine entsprechende tarifliche Grund-
lage fehlte. Lediglich für Arbeiterinnen und Arbeiter,
für die es einschränkende  tarifliche  Befristungs-

regelungen nicht gibt, konnten diese Bestimmun-
gen des TzBfG bereits ab Inkrafttreten des Geset-
zes angewandt werden.

Nunmehr ist mit dem „Reparaturtarifvertrag“ die-
se Möglichkeit auch im Angestelltenbereich wieder
eröffnet worden. Nach Maßgabe des TzBfG dürfen
ab 1. Januar 2002 auch  im öffentlichen Dienst Ar-
beitsverhältnisse von Angestellten wieder ohne
sachlichen Grund befristet werden. Nach § 14 Abs.
2 und 3  TzBfG sind danach Befristungen

- bis zur Dauer von zwei Jahren oder
- für Beschäftigte, die bei Beginn des Arbeits-

verhältnisses das 58. Lebensjahr vollendet ha-
ben

auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes
möglich.

2. Einbeziehung der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse (sog. „630-Mark bzw. 325-
EURO- Jobs“) in das Tarifrecht

 Im oben erwähnten TzBfG ist ausdrücklich gere-
gelt, dass auch eine geringfügige Beschäftigung im
Sinne der Sozialversicherung als Teilzeit-
beschäftigung gilt und somit gegenüber vergleich-
barer Vollbeschäftigung nicht schlechter behandelt
werden darf. Vor diesem Hintergrund war der
Ausschluss der geringfügig Beschäftigten aus dem
für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifrecht nicht
mehr vertretbar.

Mit dem „Reparaturtarifvertrag“ ist somit sowohl für
Angestellte im BAT als auch für Arbeiterinnen und Ar-
beiter im MTArb der Tatbestand im jeweiligen § 3 ge-
strichen worden, nach dem geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse von diesen Tarifverträgen bisher
nicht erfasst waren.

Ab 1. Januar 2002 sind also die bisherigen Arbeits-
verträge für diese Beschäftigten auf „normale“ BAT-
bzw. MTArb-Arbeitsverträge umzustellen. Die Beschäf-
tigten erhalten danach z.B. auch eine Zuwendung und
ein Urlaubsgeld. Dies kann im Einzelfall dazu führen,
dass die 325-EURO-Grenze überschritten wird und
somit Sozialversicherungspflicht entsteht. Soll dieses
- insbesondere auf Wunsch der Beschäftigten - ver-
mieden werden, muss der zeitliche Umfang ihrer Be-
schäftigung entsprechend vermindert werden.
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An dieser Stelle möchte ich aber ausdrücklich
darauf hinweisen, dass die geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnisse von studentischen Hilfskräften
von dieser tariflichen Neuregelung nicht erfasst sind,
denn ihre Beschäftigungsverhältnisse sind nicht
wegen des geringen Umfangs (bisher § 3 Buchstab
n BAT), sondern wegen ihrer Beschäftigung an Uni-
versitäten und Hochschulen (§ 3 Buchstabe g BAT)

nicht vom Tarifrecht erfasst. Diese Bestimmung hat
nach wie vor Bestand.

Ausführliche Hinweise zu diesen und weiteren tarif-
rechtlichen Änderungen des „Reparatur-
tarifvertrages“ finden Sie im übrigen im Internet un-
ter www.personalamt.stadt.hamburg.de unter Infor-
mationen zum Arbeits- und Tarifrecht.

Wichtige Neuerungen durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001
Barbara Scharff, Personalamt

Das Versorgungsänderungsgesetz 2001 vom
20.12.2001 ist am 27.12.2001 im BGBl. I S. 3926
veröffentlicht worden. Es ist in wesentlichen Teilen
zum 1.1.2002 in Kraft getreten.

Das Gesetz soll die Maßnahmen der Rentenre-
form wirkungsgleich und systemgerecht in die
Beamtenversorgung übertragen. Eine der wesentli-
chen Maßnahmen ist die Absenkung der Versorgung
für alle vorhandenen und künftigen Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger, die ab
2003 einsetzt. Gleichzeitig erhalten die aktiven Be-
amtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter,
Soldatinnen und Soldaten die Möglichkeit, private
Vorsorge zu betreiben, indem sie in die steuerliche
Förderung einer privaten zusätzlichen Altersvorsor-
ge einbezogen werden.

Das Versorgungsänderungsgesetz 2001 ändert
neben zahlreichen anderen Rechtsvorschriften vor
allem das Beamtenversorgungsgesetz.

Folgende Änderungen sind von Bedeutung:

1. Bei den acht ab dem Jahre  2003 folgenden
Versorgungsanpassungen wird die Erhöhung der
Versorgungsbezüge in gleichen Schritten abge-
flacht. Durch diesen geringeren Anstieg des Zu-
wachses werden die Ruhegehälter abgesenkt, z.B.
der Höchstruhegehaltssatz von 75 v.H. auf 71,75
v.H.. Entsprechend sinkt der jährliche Steigerungs-
satz von 1,875 v.H. auf 1,79375 v.H.

Betroffen sind alle Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger, d.h. der Bestand und
die Neuzugänge. Es ist also unerheblich, wann der
Versorgungsfall eingetreten ist.

Ausgenommen von der Absenkung des Steige-
rungssatzes und des Höchst-Ruhegehaltssatzes
bleibt die Berechnung des Unfallruhegehalts. Die
Mindestversorgung bleibt ebenfalls unberührt.

Während des Zeitraums der Abflachung der
Versorgungsbezüge (1. Übertragungsstufe der Ren-
tenreform)  bei den allgemeinen Anpassungen wird
der weitere Ausbau der Versorgungsrücklagen aus-
gesetzt (d.h. keine Verminderung der linearen Er-
höhungen um 0,2 v.H.), während den Versorgungs-
rücklagen die bis 2002 erbrachten Zuführungen von
0,6 v.H. weiterhin jährlich zugeführt werden. Erst
anschließend ab 2011 bis 2017 wird der weitere
Aufbau der Versorgungsrücklagen fortgesetzt, in-
dem dann wieder die linearen Erhöhungen um 0,2
v.H. vermindert werden. Zusätzlich ist allerdings die
Hälfte der Verminderung der Versorgungsausgaben
durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 in die
Versorgungsrücklagen zu zahlen.

2. Die Hinterbliebenenversorgung wird wie folgt
geändert:  Witwen-/Witwer- und Waisengeld wird nur
noch gewährt, wenn der verstorbene Beamte oder
die verstorbene Beamtin eine Wartezeit von 5 Dienst-
jahren erfüllt hatte (wie es bisher auch schon Vor-
aussetzung für die Gewährung von Ruhegehalt
war), es sei denn, der Tod ist durch einen Dienst-
unfall verursacht worden.

Das Niveau der Witwen-/Witwerversorgung wird
von 60 v.H. des dem Versorgungsurheber/ der
Versorgungsurheberin zustehenden Ruhegehalts
auf 55 v.H. reduziert. Für Witwen/Witwer, die Kinder
erzogen haben, wird das abgesenkte Witwengeld
um einen Kinderzuschlag erhöht. Ausgenommen
von der Niveauabsenkung ist die Mindest-
versorgung der Witwe oder des Witwers. Die Niveau-
absenkung gilt allerdings nicht, wenn die Ehe bis
einschließlich 31.12.2001 geschlossen wurde und
mindestens ein Ehegatte vor dem 2.1.1962 gebo-
ren ist.

Eine Versorgungsehe mit der Folge des Aus-
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schlusses des Witwen- oder Witwergeldes wird dann
vermutet, wenn die Ehe weniger als ein Jahr gedau-
ert hat. Diese Regelung gilt nur für Ehen, die nach
dem 31.12.2001 geschlossen worden sind. Für da-
vor geschlossene Ehen bleibt es bei der bisherigen
Frist von weniger als drei Monaten.

3. Kinderbezogene Verbesserungen: Die bisher
im Kindererziehungszuschlagsgesetz enthaltenen
Regelungen für die Gewährung eines Kinder-
erziehungszuschlags zum Ruhegehalt sind in das
Beamtenversorgungsgesetz übernommen wor-
den. Neben dem Kindererziehungszuschlag, der
für  Kindererziehungszeiten bis zum vollendeten
3. Lebensjahr eines nach dem 31.12.1991 gebo-
renen Kindes gezahlt  wird, wird ein
Kindererziehungsergänzungszuschlag eingeführt.

Der Kindererziehungsergänzungszuschlag soll
Zeiten der Erziehung eines Kindes bis zum voll-
endeten 10. Lebensjahr oder Zeiten der nicht
erwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen
Kindes bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ne-
ben einer ruhegehaltfähigen Dienstzeit im Beam-
tenverhältnis oder neben einer nicht erwerbs-
mäßigen Pflegezeit honorieren. Er soll auch die
Erziehung mehrerer Kinder bis zum vollendeten
10. Lebensjahr oder die nicht erwerbsmäßige Pfle-

ge mehrerer pflegebedürftiger Kinder bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr honorieren. Er wird
nicht für Zeiten gewährt,  für die ein
Kindererziehungszuschlag zusteht.

4. Honorierung von Pflegeleistungen: Nicht
erwerbsmäßige Pflegeleistungen von Beamtinnen
und Beamten, die nur deshalb nicht zu einem Ren-
tenanspruch führen, weil die allgemeine Warte-
zeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht
erfüllt ist, werden durch einen Pflegezuschlag zum
Ruhegehalt ausgeglichen. Bei nicht erwerbs-
mäßiger Pflege eines pflegebedürftigen Kindes
wird neben dem Pflegezuschlag ein Kinderpflege-
ergänzungszuschlag gezahlt; vorrangig ist aller-
dings der Kindererziehungsergänzungszuschlag.

5. Änderungen von Dienstunfallvorschriften:
Unfallfürsorge (Heilverfahren, Unfallausgleich und
Unterhaltsbeitrag) wird auch für ein während der
Schwangerschaft durch einen Dienstunfall ge-
schädigtes Kind einer Beamtin gewährt.

 Dienstunfallschutz besteht auch für dienstlich
veranlasste Nebentätigkeiten und bei Tätigkeiten,
deren Wahrnehmung im Zusammenhang mit dem
Hauptamt erwartet wird, sofern dabei kein Schutz
durch die gesetzliche Unfallversicherung besteht.

Anträge auf Sachschadenersatz bei Dienst-
unfällen sind jetzt innerhalb einer Ausschlussfrist
von drei Monaten zu stellen. Die Voraussetzun-
gen für das Vorliegen eines ein erhöhtes Unfall-
ruhegehalt auslösenden sogenannten qualifizier-
ten Dienstunfalls haben sich geändert (Wegfall
des bewussten Lebenseinsatzes). Die Dienst-
unfallmeldepflicht ist konkretisiert worden.

6. Erweiterung der Ruhens-, Kürzungs- und An-
rechnungsvorschriften z.B. durch Aufnahme der
Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung
in die Ruhensregelung beim Zusammentreffen
von Versorgungsbezügen mit Renten.

7. Teilung der Versorgungslasten jetzt nicht
mehr nur bei einvernehmlicher Übernahme von
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Rich-
tern ab dem 45. Lebensjahr, sondern grundsätz-
lich, wenn die Beamtin/der Beamte oder die Rich-
terin/der Richter auf Lebenszeit ernannt worden
ist und dem abgebenden Dienstherrn nach Able-
gung der Laufbahnprüfung oder Feststellung der Be-
fähigung mindestens fünf Jahre zur Dienstleistung
zur Verfügung gestanden hat.

Das Personalamt wird die für aktive Beamtinnen,
Beamte, Richterinnen und Richter und für Personal-
abteilungen wichtigen Änderungen per Rundschrei-
ben bekannt geben.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

1. Absenkung  des  j äh r l i chen  S te ige -
rungssatzes

2. Änderungen der Hinterbliebenen-Ver-
sorgung

3. Kinderbezogene Verbesserungen

4. Honorierung von Pflegeleistungen

5. Änderung von Dienstunfallvorschriften

6. Erweiterung der Ruhes- Kürzungs- und
Anrechnungsvorschriften

7. Tei lung der  Versorgungslasten (bei
Dienstherrenwechsel)

Das Personalamt wird die relevanten Änderungen
per Rundschreiben bekannt geben.
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Abendkurse werden wiederholt
Gretel Meyer

Kurznachrichten

Terminplan 2002 der Zentralen Fortbildung erschienen
Volker Wiedemann

Erstmalig wiederholt das Personalamt in diesem
Jahr folgende Abendkurse:

- China: Sprache, Land und Leute,
- Gesprächsführung und freies Sprechen,
- Selbst-Coaching,
- Schreiben am PC für Anfängerinnen und An-

fänger ohne Vorkenntnisse.

Wie bereits im „blickpunkt personal 3 u. 4/2001“
ausgeführt, handelt es sich hier um die Abendkur-
se, bei denen viele Anmeldungen im ersten Durch-
gang keine Berücksichtigung finden konnten, weil
nicht genügend Plätze vorhanden waren. Inzwi-

schen wurde den nicht zum Zuge gekommenen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit
eingeräumt, sich für den Wiederholungskurs anzu-
melden. Das Interesse blieb gleichbleibend hoch:
Es gingen erneut mehr Anmeldungen als
Teilnehmerplätze vorhanden waren ein, so dass wie-
der ein Auslosungsverfahren vorgenommen werden
musste. Um allen die Möglichkeit einer Teilnahme
zu geben ist die Zentrale Fortbildung bemüht, in die-
sem Winterhalbjahr 2001/2002  nochmals weitere
Abendkurse einzurichten. In diesem Fall werden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die wieder eine Ab-
sage erhalten haben, angeschrieben und über neue
Termine informiert.

Zeitgleich mit dem Jahreswechsel ist der Termin-
plan 2002 der Zentralen Fortbildung erschienen.
Hiermit wird den Beschäftigten der Freien und Han-
sestadt Hamburg ein attraktives Angebot eröffnet,
das es Ihnen ermöglicht, ihre fachli-
chen und methodischen Kenntnisse
auf dem neuesten Stand zu halten und
so fit für den Wandel zu bleiben.

Die Zentrale Fortbildung orientiert
sich bei der Zusammenstellung der
Seminarangebote an den sich ständig
verändernden Anforderungen, die an
die Beschäftigten gestellt werden. Viele
neue Veranstaltungen wurden deshalb
in das Programm integriert, andere
sind aus der Angebotspalette heraus-
genommen worden. Berücksichtigt
wurde dabei auch die Nachfrage des
Jahres 2001 - sehr deutlich zeichnete
sich ab, welche Seminare auf beson-
deres Interesse stießen: Bei den Füh-
rungskräften bestand ein starkes Interesse am Se-
minar „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren
und coachen“, bei der Fortbildung für alle Beschäf-
tigten lagen die Seminare zum Konflikt- und

Selbstbehauptungstraining sowie zur Präsentation
und Moderation an der Spitze.

Als besonders nützlich und unterstützend wurde
von den Behörden und Ämtern das erstmalig in 2001

unterbreitete Angebot zur Flexibilisie-
rung des Fortbildungsprogrammes an-
gesehen. Es wurden erstmals für das
sogenannte Standardangebot, d.h. für
das Seminarkontingent, das durch die
Bedarfsermittlung für das Jahr 2002 be-
reits endgültig festgelegt wird, lediglich
70% des verfügbaren Ansatzes einge-
setzt. Mit den verbleibenden Mitteln
können Veränderungen und Schwan-
kungen im Fortbildungsbedarf unter-
jährig aufgefangen werden, wodurch
sich die Möglichkeiten der Zentralen
Fortbildung, schnell und flexibel zu rea-
gieren können, deutlich verbessert ha-
ben.

Sie können den Terminplan im Intra-
net 2002 einsehen, gerne senden wir Ihnen aber
auch ein Exemplar zu. Hierzu wenden Sie sich bitte
an Frau Gretel Meyer (Tel.: 428 31 - 14 51) oder Frau
Petra Klüßmann (Tel.: 428 31 - 15 68)
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Zweiter Erfahrungsbericht zum Mobilitätsprogramm liegt vor
Rüdiger Bente

2001 fast tausend Stellenausschreibungen in den „orangenen Blättern“
Mirko Küssner

Zum Stichtag 31.12.2001 hat das Personalamt
seinen zweiten Erfahrungsbericht zum Mobilitäts-
programm erstellt. Dieser Bericht liegt inzwischen
dem Staatsrätekollegium, den Spitzenorganisatio-
nen der Gewerkschaften und Berufsverbände so-
wie den Mitgliedern des Gesprächsforums Personal-
management vor.

Neben einer ausführlichen Erläuterung und Be-
trachtung der Vermittlungstätigkeit des Mobilitäts-
büros im Rahmen des bestehenden Mobilitäts-
programms enthält dieser Bericht auch eine detail-
lierte Verbleibanalyse derjenigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die bisher am Mobilitätsprogramm
teilgenommen haben.

Der Bericht legt dar, dass das Programm unter
den gegenwärtig immer noch schwierigen Rahmen-
bedingungen einen spürbaren Beitrag zur Förde-

rung der überbehördlichen Mobilitätsförderung in
der hamburgischen Verwaltung zu leisten vermag.
Auch wenn die Resonanz der Behörden und Ämter
noch immer sehr unterschiedlich ausfällt, so zeigt
sich doch, dass eine nennenswerte Zahl von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sowie Dienststellen
bisher von der Teilnahme profitiert haben.

Ab Mitte Februar 2002 ist der ausführliche Erfah-
rungsbericht zum Mobilitätsprogramm über das In-
tranet des Personalamtes abrufbar. Bereits jetzt kann
er auch als PDF-Datei über das Mobilitätsbüro an-
gefordert werden. Ein Anruf oder eine e-mail genügt.

Ansprechpartner:

Gerd Hoffmann 428 31 - 14 30

Rüdiger Bente 428 31 - 14 03

Die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen in den
Stellenausschreibungen der Hamburger Verwal-
tung, den sog. „orangenen Blättern“, hat sich seit

dem Jahre 1997 kontinuierlich erhöht. In den je-
weils zum 01. und 15. jeden Monats erscheinen-
den Stellenausschreibungen werden dem
Personalamt von den Behörden und Ämtern freie

Stellen zur Veröffentlichung bekanntgegeben. Be-
trug die Gesamtzahl der dem Personalamt gemel-
deten auszuschreibenden Stellen im Jahre 1997

noch 412, so waren es im
Jahre 2000 bereits 652 freie
Stellen. Eine weitere Steige-
rung brachte das Jahr 2001
mit 966 ausgeschriebenen
Stellen. Somit hat sich die
Anzahl der ausgeschriebe-
nen Stellen seit dem ersten
Jahr der Statistik mehr als
verdoppelt.

Die hauptsächlichen Grün-
de für die Zunahme der
Stellenausschreibungen sind
zum einen die in den letzten
Jahren gesteigerte berufliche
Mobilität der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, zum anderen

die verstärkt genutzte Möglichkeit der Teilzeitarbeit.
Dadurch ergaben sich vermehrt Stellenvakanzen,
die zu einer Vermehrung der Stellenaus-
schreibungen pro Ausgabe geführt haben.

Seit Juli 2001 sind die jeweils letzten drei Ausgaben der Stellenaus-
schreibungen auch im Internet unter „hamburg.de“ zu finden.

„Ihr Arbeitgeber Hamburg“

http://www.hamburg.de/fhh/behoerden/personalamt/personalamt/
pa_stellenpdf.htm
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Das Schwerpunktthema der kommenden Ausgabe von blickpunkt personal

blickpunkt personal 2/2002  wird sich voraussichtlich mit dem Schwerpunktthema

Betriebliche Gesundheitsförderung

befassen.

Das Redaktionsteam möchte an dieser Stelle um Beiträge aus den Behörden und Ämtern werben, die sich
inhaltlich mit diesem Thema auseinandersetzen oder bereits auseinandergesetzt haben.

Der Redaktionsschluss für blickpunkt personal 2/2002  ist für den 22. März 2002 vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Das Redaktionsteam

Vermögenswirksame Anlage: die wichtigsten Änderungen
Iris Friedrichsen

Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Rich-
ter, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können
Teile ihrer Bezüge vermögenswirksam anlegen. Der
Staat fördert diese Vermögensbildung nach Maß-
gabe des Vermögensbildungsgesetzes z.B. mit der
Arbeitnehmer-Sparzulage, wenn bestimmte Einkom-
mensgrenzen nicht überschritten werden. Zusätz-
lich beteiligt sich der Arbeitgeber/Dienstherr auf An-
trag mit einer vermögenswirksamen Leistung in der
Regel in Höhe von 6,65 Euro - bisher 13 DM - mo-
natlich.

Zum Jahreswechsel sind folgende Änderungen in
Kraft getreten:

1. Für Beamtinnen und Beamte sowie Richterin-
nen und Richter

Teilzeitbeschäftigte erhalten künftig den anteiligen
Betrag, der dem Verhältnis ihrer ermäßigten Arbeits-

zeit zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Für Tarif-
beschäftigte galt diese Regelung schon bisher.

2. Für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer

Der Höchstbetrag der vermögenswirksamen An-
lage für den Anspruch auf die Arbeitnehmer-Spar-
zulage wurde von bislang 936 DM auf 480 Euro ab
dem 01.01.2002 geglättet. Die Folge dieser Ände-
rung ist, dass Beschäftigte ab Januar 2002 statt bis-
lang 78 DM nunmehr 40 Euro monatlich vermögens-
wirksam anlegen können. Sofern bisher 78 DM ver-
mögenswirksam angelegt wurden, wird dieser Be-
trag ab 01.01.2002 maschinell auf 39,88 Euro um-
gerechnet. Eine Änderung des Betrages der vermö-
genswirksamen Anlage auf 40 Euro wird nur auf
Antrag der bzw. des Beschäftigten vorgenommen.
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Anmerkung zur Verteilung:

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg herausgegeben. Sie
darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhel-
fern während eines Wahlkampfes zur Wahlwerbung verwendet
werden. Dies gilt für Bürgerschafts- und Bundestagswahlen so-
wie für Wahlen zur Bezirksversammlung. Mißbräuchlich ist ins-
besondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informati-
onsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Un-
tersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der
Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als
Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer
Gruppen verstanden werden könnte.

Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann,
auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Druckschrift dem
Empfänger zugegangen ist.

Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unter-
richtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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Rundschreiben des Personalamtes.
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